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1. Einleitung 
Warum ich dieses Papier schreibe 

Ich schreibe dieses Papier nicht als Theoretiker, nicht als Lobbyist und nicht aus abstraktem 

politischem Interesse. 

Ich schreibe es als Handwerksmeister, als Bauleiter, als Ausbilder, als ehrenamtlich Engagierter 

– und als Vater. 

In den letzten Jahren habe ich zunehmend das Gefühl, dass sich zwischen politischem 

Anspruch, gesellschaftlicher Realität und der Lebenswirklichkeit des Handwerks ein 

gefährlicher Spalt geöffnet hat. Ein Spalt, der nicht laut ist, nicht spektakulär, aber umso 

wirksamer. Er zeigt sich nicht in Schlagzeilen, sondern in Alltagsbeobachtungen, Gesprächen 

und Entscheidungen, die für sich genommen harmlos wirken – in der Summe aber das 

Fundament unseres dualen Systems, unserer handwerklichen Kultur und unserer regionalen 

Wertschöpfung untergraben. 

Ein prägendes Beispiel dafür erlebe ich regelmäßig bei Elterninformationsabenden im Rahmen 

des Ü7-Verfahrens, also beim Übergang von der 6. in die 7. Klasse an Gymnasien. Dort wird 

eine Welt präsentiert, die stark von akademischer Theorie, wissenschaftlicher Abstraktion und 

einer sehr einseitigen Vorstellung von „Erfolg“ geprägt ist. Handwerk, praktisches Können, das 

Erschaffen von etwas Greifbarem, das Lernen durch Tun – all das kommt, wenn überhaupt, nur 

am Rand vor. 

Was mich dabei besonders nachdenklich stimmt, ist nicht die Betonung von Wissenschaft oder 

Theorie an sich. Beides ist wichtig. Fragwürdig wird es dort, wo Schulen – obwohl sie zur 

politischen Neutralität verpflichtet sind – implizit Wertungen transportieren: welche 

Lebenswege als erstrebenswert gelten, welche als rückständig, welche als modern und welche 

als vermeintlich überholt. Kinder erhalten so Leitbilder, die sie nicht aus eigener Erfahrung 

entwickeln, sondern übernehmen, bevor sie überhaupt die Chance hatten, ihre eigenen 

Fähigkeiten, Neigungen und Talente kennenzulernen. 

Unter diesen Voraussetzungen kann keine ernsthafte Berufsorientierung stattfinden. Denn 

Orientierung setzt Offenheit voraus – nicht Vorprägung. 

Parallel dazu erlebe ich im Handwerk selbst eine wachsende Entfremdung von den eigenen 

Strukturen. Handwerksmeister sagen mir offen, die Handwerkszeitung sei für sie „das teuerste 

Abo des Jahres“. Innungsmitglieder fragen mich, warum ich mich ehrenamtlich in Projekten 

engagiere, die Kinder und Jugendliche früh an handwerkliches Arbeiten heranführen. Die 

Bedeutung von Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften wird nicht mehr 

als Schutz, sondern als Pflichtbeitrag wahrgenommen. 

Das ist kein Vorwurf an die Betriebe. Es ist ein Alarmsignal. 

Denn diese Organisationen sind nicht Selbstzweck. Sie sind historisch genau aus dem Bedürfnis 

entstanden, Handwerk zu ordnen, zu schützen, Qualität zu sichern und rechtstreue Betriebe 

vor unfairen Marktmechanismen zu bewahren. Wenn dieses Verständnis verloren geht, 

verlieren wir nicht nur Akzeptanz – wir verlieren unser zentrales Ordnungsinstrument. 
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Ich bin fest davon überzeugt: 

Wenn der Gesetzgeber klare, durchsetzbare Rahmenbedingungen setzt, 

wenn die Selbstverwaltung des Handwerks ihre Schutzfunktion wieder ernsthaft wahrnimmt, 

und wenn Handwerksmeister sich wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können – 

dann gewinnen wir alle. 

Dann können Meister wieder Werte vermitteln, Verantwortung vorleben, junge Menschen 

begleiten und ihnen zeigen, was es bedeutet, etwas entstehen zu lassen – nicht nur theoretisch, 

sondern mit den eigenen Händen. Und dann müssen wir damit früher beginnen als früher. In 

einer Zeit, die schneller, digitaler und abstrakter geworden ist, braucht es mehr Praxis, nicht 

weniger. 

Es ist kein Zufall, dass immer mehr Stimmen aus Hochschulen selbst sagen, dass ein Studium im 

Bau- oder Ingenieurwesen sinnvoller wäre, wenn ihm eine handwerkliche Ausbildung 

vorausgeht oder diese begleitet. Theorie ohne Praxis bleibt fragil. Qualität entsteht dort, wo 

beides zusammenkommt. 

Was für mich jedoch unerträglich geworden ist, sind konkrete Brüche des geltenden 

Ordnungsrahmens – insbesondere dort, wo der Staat selbst Auftraggeber ist. Wenn 

Hausmeisterservices, die weder in der Handwerksrolle eingetragen noch für entsprechende 

Gewerke zugelassen sind, öffentliche Aufträge erhalten; wenn Zaunanlagen auf kommunalen 

Liegenschaften, Arbeiten in Kindertagesstätten oder sogar infrastrukturelle Maßnahmen wie 

der Umbau von Bushaltestellen an Betriebe vergeben werden, die formal keine handwerkliche 

Zulassung besitzen – dann ist das kein Randproblem mehr. 

Dann stellt sich eine grundlegende Frage: 

Gilt die Handwerksordnung nur für diejenigen, die sich an Regeln halten – oder für alle? 

Dieses Papier ist aus diesen Beobachtungen entstanden. 

Es ist kein Angriff. Es ist ein Angebot zur Klärung. 

Ein Versuch, Ordnung, Verantwortung und Zukunft des Bauhandwerks wieder 

zusammenzudenken – bevor weitere Betriebe verschwinden, nicht wegen mangelnder 

Qualität, sondern wegen struktureller Ohnmacht. 

 

Hans-Martin Küfner 
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Kapitel 1 
Das Bauhandwerk als Teil der kritischen Infrastruktur 

Das Bauhandwerk ist kein gewöhnlicher Wirtschaftszweig. Es bildet die materielle Grundlage 

staatlicher, kommunaler und privater Handlungsfähigkeit. Ohne funktionierendes 

Bauhandwerk gibt es weder Wohnraum, noch öffentliche Infrastruktur, noch energetische 

Sanierung, noch die Umsetzung politischer Zielsetzungen im Bereich Klima, Bildung, Sicherheit 

oder Daseinsvorsorge. 

Trotz dieser zentralen Bedeutung wird das Bauhandwerk in politischen und administrativen 

Entscheidungen häufig wie ein nachgeordneter Marktakteur behandelt, nicht wie ein 

systemrelevanter Pfeiler. 

1.1 Kritische Infrastruktur jenseits klassischer Definitionen 

Wenn von kritischer Infrastruktur gesprochen wird, stehen meist Energie, Wasser, 

Telekommunikation oder Gesundheitswesen im Fokus. Dabei wird übersehen, dass all diese 

Bereiche baulich hergestellt, instandgehalten und erneuert werden müssen. Schulen, Kitas, 

Krankenhäuser, Straßen, Brücken, Wohngebäude, technische Anlagen – sie existieren nicht 

abstrakt, sondern nur durch handwerkliche Leistung. 

Das Bauhandwerk ist damit nicht nur Zulieferer, sondern Voraussetzung für das Funktionieren 

aller anderen Infrastrukturen. Fällt es aus oder wird es strukturell geschwächt, lassen sich 

politische Programme nicht mehr realisieren – unabhängig von Haushaltsmitteln oder 

Gesetzesinitiativen. 

1.2 Regionale Wertschöpfung und gesellschaftliche Stabilität 

Ein besonderer Aspekt des Bauhandwerks ist seine regionale Verankerung. 

Bauhandwerksbetriebe: 

• bilden vor Ort aus, 

• beschäftigen regional, 

• zahlen Steuern in den Kommunen, 

• sichern lokale Versorgung, 

• reagieren kurzfristig auf Schäden, Notlagen und Instandhaltungsbedarf. 

Damit ist das Bauhandwerk ein Stabilisator ländlicher und städtischer Räume. Wo es 

verschwindet, entstehen Abhängigkeiten von überregionalen oder kurzfristig agierenden 

Marktakteuren. Die Folge sind: 

• längere Reaktionszeiten, 

• Qualitätsverluste, 

• steigende Kosten, 

• sinkende Kontrolle. 
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Die Erosion des Bauhandwerks ist daher keine betriebswirtschaftliche Einzelentscheidung, 

sondern ein strukturpolitisches Risiko. 

1.3 Politische Zielsetzungen ohne handwerkliche Basis 

Gleichzeitig wächst der politische Anspruch an das Bauhandwerk kontinuierlich: 

• beschleunigter Wohnungsbau, 

• energetische Sanierung, 

• Umbau der Infrastruktur, 

• Barrierefreiheit, 

• Klimaanpassung, 

• Erhalt öffentlicher Gebäude. 

Diese Ziele werden unter Schlagworten wie „Bauturbo“, „Wohnbauoffensive“ oder 

„Infrastrukturmodernisierung“ formuliert. In der Praxis zeigt sich jedoch ein Widerspruch: 

Die Anforderungen steigen, während die strukturellen Grundlagen des Bauhandwerks 

geschwächt werden. 

Rechtsunsicherheit, ungleiche Wettbewerbsbedingungen, fehlende Marktaufsicht, 

Nachwuchsmangel und die Überlastung rechtstreuer Betriebe stehen im direkten Gegensatz 

zu den Erwartungen der Politik. 

1.4 Ordnung als Voraussetzung für Leistungsfähigkeit 

Ein leistungsfähiges Bauhandwerk benötigt: 

• klare Regeln, 

• durchsetzbare Gesetze, 

• gleiche Wettbewerbsbedingungen, 

• funktionierende Selbstverwaltung, 

• verlässliche Kontrollmechanismen. 

Wo diese Ordnung fehlt oder nur selektiv greift, entsteht kein freier Markt, sondern ein 

Verdrängungswettbewerb zulasten derjenigen, die sich an Recht und Ordnung halten. In 

einem solchen Umfeld verlieren Qualität, Ausbildung und Verantwortung an Wert – während 

kurzfristige Kostenoptimierung dominiert. 

Gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur ist dies nicht hinnehmbar. Staatliche und 

kommunale Auftraggeber tragen hier eine besondere Verantwortung, da sie nicht nur 

Marktteilnehmer, sondern Vorbild und Maßstab sind. 

1.5 Zwischenfazit 

Das Bauhandwerk ist: 

• systemrelevant, 

• regional verankert, 

• gesellschaftlich unverzichtbar. 
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Es ist jedoch zunehmend strukturellen Belastungen ausgesetzt, die seine Funktionsfähigkeit 

gefährden. Diese Belastungen entstehen nicht durch mangelnde Leistungsbereitschaft der 

Betriebe, sondern durch ordnungspolitische Defizite, die im weiteren Verlauf dieses Papiers 

analysiert werden. 

Die Frage ist daher nicht, ob das Bauhandwerk reformbedürftig ist, sondern: 

ob Politik, Verwaltung und Selbstverwaltung bereit sind, die notwendigen 

Rahmenbedingungen für seinen Fortbestand zu sichern. 
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Kapitel 2 
Berufsorientierung ist Erfahrung – keine Broschüre 

Berufsorientierung ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Sie entscheidet darüber, welche 

Fähigkeiten erkannt, welche Talente gefördert und welche Berufswege überhaupt als 

realistische Option wahrgenommen werden. Im aktuellen System wird Berufsorientierung 

jedoch weitgehend auf Information reduziert – und damit ihrer eigentlichen Wirkung beraubt. 

Informationsangebote, Broschüren, Onlineportale, Beratungsgespräche oder punktuelle 

Praktika ersetzen keine eigene Erfahrung. Insbesondere im Handwerk führt diese Form der 

Orientierung regelmäßig zu Fehlentscheidungen, weil sie abstrakt bleibt und das tatsächliche 

Können junger Menschen nicht sichtbar macht. 

2.1 Die strukturelle Schwäche der heutigen Berufsorientierung 

Die derzeitige Berufsorientierung weist drei grundlegende Defizite auf: 

1. Sie setzt zu spät an. 

In vielen Bundesländern beginnt eine ernsthafte Berufsorientierung erst in den 

Klassenstufen 9 oder 10. Zu diesem Zeitpunkt sind Bildungswege faktisch bereits 

vorgezeichnet: Schulform, Erwartungshaltung der Eltern, Selbsteinschätzung der 

Schüler und institutionelle Empfehlungen greifen ineinander. Handwerk erscheint dann 

nicht mehr als gleichwertige Option, sondern als Korrekturentscheidung. 

2. Sie ist theorie- und informationslastig. 

Berufsorientierung erfolgt überwiegend über Gespräche, Präsentationen und Medien. 

Fähigkeiten wie räumliches Denken, handwerkliches Geschick, Ausdauer, 

Problemlösungsfähigkeit oder Teamarbeit werden dabei nicht erfasst. Gerade diese 

Kompetenzen sind jedoch für handwerkliche Berufe entscheidend. 

3. Sie ist selektiv ausgerichtet. 

Handwerkliche Berufsorientierung findet überwiegend an Ober- und Gesamtschulen 

statt. Gymnasien bleiben häufig außen vor oder beschränken sich auf akademische 

Berufswege. Damit wird implizit eine Hierarchie von Bildungswegen vermittelt, die 

weder der Realität des Arbeitsmarktes noch den Möglichkeiten des dualen Systems 

entspricht. 

Diese Struktur erzeugt kein freies Entscheiden, sondern Vorprägung. 

2.2 Orientierung ohne eigenes Erleben bleibt wirkungslos 

Berufsorientierung im Handwerk kann nur dann gelingen, wenn junge Menschen selbst tätig 

werden. Handwerk erschließt sich nicht über Beschreibungen, sondern über das Tun: messen, 

sägen, mauern, montieren, planen, korrigieren. Erst im praktischen Arbeiten wird erfahrbar, 

• wie Verantwortung entsteht, 

• wie Fehler wirken, 

• wie Zusammenarbeit funktioniert, 

• und was es bedeutet, ein sichtbares Ergebnis zu schaffen. 
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Ohne diese Erfahrung bleibt das Handwerk für viele Jugendliche eine abstrakte Vorstellung – 

oft reduziert auf stereotype Bilder, die weder die Vielfalt noch die Modernität der Gewerke 

widerspiegeln. 

Erst durch eigenes Erleben können junge Menschen erkennen, ob ihnen handwerkliches 

Arbeiten liegt. Berufsorientierung, die diese Erfahrung nicht ermöglicht, ist unvollständig. 

2.3 Die Trennung von Bildung und Arbeit als Grundproblem 

Ein weiteres strukturelles Problem liegt in der frühen Trennung von „Bildung“ und „Arbeit“. 

Handwerk wird häufig nicht als Bildungsweg verstanden, sondern als reine Berufsausübung. 

Diese Sichtweise ignoriert, dass handwerkliche Ausbildung komplexe Lernprozesse umfasst: 

• technisches Verständnis, 

• Materialkunde, 

• Mathematik und Physik in Anwendung, 

• Planung und Organisation, 

• Verantwortung für Qualität und Sicherheit. 

Die Reduzierung von Handwerk auf „praktische Tätigkeit“ verstellt den Blick auf seine 

Bildungsleistung. Gleichzeitig wird akademische Bildung idealisiert, auch dort, wo sie ohne 

praktische Grundlage bleibt. 

Diese Trennung schwächt nicht nur das Handwerk, sondern auch das Bildungssystem 

insgesamt. 

2.4 Fehlende Talentdiagnostik im Schulalltag 

Ein zentrales Defizit der aktuellen Berufsorientierung ist die fehlende systematische 

Erkennung handwerklicher Begabungen. Schulen bewerten überwiegend: 

• sprachliche Fähigkeiten, 

• abstraktes Denken, 

• schriftliche Leistung. 

Handwerkliche, technische und praktische Fähigkeiten werden dagegen selten erfasst oder 

gefördert. Jugendliche, deren Stärken in diesen Bereichen liegen, erhalten oft spät oder gar 

keine positive Rückmeldung. Das führt nicht selten zu: 

• Motivationsverlust, 

• Fehlentscheidungen, 

• Abbrüchen in Ausbildung oder Studium. 

Berufsorientierung, die Talente nicht erkennt, kann keine fundierten Entscheidungen 

ermöglichen. 

2.5 Zwischenfazit 

Berufsorientierung im Handwerk scheitert derzeit weniger an fehlenden Angeboten als an 

ihrem falschen Ansatz. Solange Orientierung primär über Information erfolgt und nicht über 

Erfahrung, bleibt sie wirkungslos. Solange handwerkliche Begabungen nicht systematisch 

erkannt werden, gehen Potenziale verloren. 
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Für das Bauhandwerk als Teil der kritischen Infrastruktur ist dies von besonderer Bedeutung. 

Nachwuchs entsteht nicht durch Appelle oder Imagekampagnen, sondern durch frühes 

Erleben, ernsthafte Wertschätzung und reale Erfahrungsmöglichkeiten. 

Die Frage ist daher nicht, ob Berufsorientierung notwendig ist, sondern: 

wie früh, wie praktisch und wie offen sie gestaltet wird. 
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Kapitel 3 
Handwerkliche Orientierung ab der Grundschule 

Wenn Berufsorientierung Erfahrung voraussetzt, dann muss sie frühzeitig beginnen. Nicht im 

Sinne einer Vorfestlegung auf einen Beruf, sondern als systematische Heranführung an 

praktisches Können, Gestaltung, Verantwortung und gemeinsames Arbeiten. Genau hier liegt 

eine der größten strukturellen Schwächen des derzeitigen Systems: Handwerkliche 

Orientierung beginnt zu spät. 

3.1 Warum die Klassenstufen 9 und 10 zu spät sind 

In der aktuellen Praxis wird handwerkliche Berufsorientierung häufig erst in der Mittel- oder 

Oberstufe verankert. Zu diesem Zeitpunkt sind jedoch bereits zentrale Weichen gestellt: 

• die Schulform ist gewählt, 

• Leistungsbilder haben sich verfestigt, 

• Erwartungen von Eltern und Umfeld wirken stabilisierend, 

• Selbstbilder der Jugendlichen sind ausgebildet. 

Handwerk tritt dann nicht mehr als gleichwertige Möglichkeit auf, sondern als Korrektiv für 

vermeintlich gescheiterte Bildungswege. Diese zeitliche Verortung verhindert echte 

Wahlfreiheit und reproduziert gesellschaftliche Hierarchien zwischen akademischen und 

praktischen Bildungswegen. 

Eine ernsthafte handwerkliche Orientierung muss daher vor diesen Weichenstellungen 

einsetzen. 

3.2 Grundschule als Ort der Talententdeckung 

Die Grundschule ist der erste Ort, an dem Kinder systematisch lernen, arbeiten und bewertet 

werden. In dieser Phase sind Neugier, Offenheit und Lernbereitschaft besonders ausgeprägt. 

Gleichzeitig sind Leistungsbilder noch nicht verfestigt. 

Handwerkliche Orientierung in der Grundschule bedeutet nicht Ausbildung, sondern: 

• Erkennen von Fähigkeiten, 

• Förderung von motorischem Geschick, 

• Entwicklung von räumlichem Vorstellungsvermögen, 

• Verständnis für Material, Maß und Zusammenhang, 

• Erfahrung von Verantwortung für ein eigenes Ergebnis. 

Kinder, die früh erleben, dass sie etwas erschaffen können, entwickeln ein anderes Verhältnis 

zu Lernen, Arbeit und Leistung. Dieses Erleben wirkt langfristig – unabhängig davon, welchen 

Bildungsweg sie später einschlagen. 

3.3 Praktisches Arbeiten als Bestandteil allgemeiner Bildung 
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Handwerkliche Tätigkeiten dürfen nicht als Zusatzangebot oder Projektwoche verstanden 

werden. Sie sind Bestandteil allgemeiner Bildung, weil sie grundlegende Kompetenzen 

fördern: 

• Konzentration, 

• Ausdauer, 

• Problemlösungsfähigkeit, 

• Teamarbeit, 

• Fehlerakzeptanz und Korrekturbereitschaft. 

Diese Kompetenzen sind weder schulformspezifisch noch berufsbezogen. Sie sind Grundlage 

für jede spätere Tätigkeit – im Handwerk ebenso wie in akademischen Berufen. 

Die konsequente Ausklammerung praktischer Arbeit aus frühen Bildungsphasen führt dazu, 

dass Bildung einseitig kognitiv verstanden wird. Das benachteiligt nicht nur handwerklich 

begabte Kinder, sondern schwächt das Bildungssystem insgesamt. 

3.4 Handwerkliche Orientierung ist keine soziale Selektion 

Ein häufiges Missverständnis besteht darin, handwerkliche Angebote frühzeitig mit sozialer 

Selektion gleichzusetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Frühzeitige handwerkliche Orientierung 

öffnet Bildungswege, statt sie zu schließen. 

Wenn Kinder früh unterschiedliche Formen des Lernens kennenlernen, können sie: 

• eigene Stärken realistisch einschätzen, 

• Selbstvertrauen entwickeln, 

• Bildungsentscheidungen später bewusster treffen. 

Handwerkliche Orientierung darf daher nicht als Maßnahme für bestimmte Schulformen oder 

Leistungsgruppen verstanden werden. Sie ist für alle Kinder relevant, unabhängig von sozialem 

Hintergrund oder späterer Schulwahl. 

3.5 Rolle von Schulen, Handwerk und Selbstverwaltung 

Eine frühzeitige handwerkliche Orientierung kann nicht allein von Schulen getragen werden. 

Sie erfordert eine institutionelle Zusammenarbeit: 

• Schulen stellen den pädagogischen Rahmen, 

• Handwerksbetriebe bringen Praxis und Erfahrung ein, 

• Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften koordinieren, sichern 

Qualität und entlasten einzelne Betriebe. 

Entscheidend ist, dass diese Aufgaben systematisch organisiert werden. Ehrenamtliches 

Engagement einzelner Betriebe oder Meister ist wertvoll, kann aber kein flächendeckendes 

Modell ersetzen. 

3.6 Zwischenfazit 

Handwerkliche Orientierung, die erst in der Mittel- oder Oberstufe ansetzt, kommt zu spät, um 

echte Wahlfreiheit zu ermöglichen. Frühzeitige praktische Erfahrung ist Voraussetzung dafür, 
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dass junge Menschen ihre Fähigkeiten erkennen und Bildungswege selbstbestimmt wählen 

können. 

Für das Bauhandwerk bedeutet dies: 

• Nachwuchssicherung beginnt nicht bei der Ausbildung, 

• sondern bei der frühen Begegnung mit dem praktischen Tun. 

Die Frage ist daher nicht, ob handwerkliche Orientierung in der Grundschule stattfinden soll, 

sondern: 

wie sie verbindlich, qualitätsgesichert und flächendeckend verankert werden kann. 
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Kapitel 4 
Lernen durch Schaffen: Das erste Bauwerk 

Handwerkliche Orientierung entfaltet ihre Wirkung erst dann vollständig, wenn junge 

Menschen nicht nur einzelne Tätigkeiten ausführen, sondern ein zusammenhängendes Werk 

entstehen lassen. Das Errichten eines Bauwerks – unabhängig von Größe oder Komplexität – 

schafft einen Erfahrungsraum, den kein theoretisches Lernformat ersetzen kann. 

4.1 Vom Tun zum Verstehen 

Ein Bauwerk entsteht nicht zufällig. Es erfordert Planung, Materialkenntnis, Abstimmung, 

Ausführung und Kontrolle. Werden diese Schritte gemeinsam mit Kindern oder Jugendlichen 

durchlaufen, entsteht ein unmittelbares Verständnis für Zusammenhänge: 

• Warum Maße stimmen müssen, 

• weshalb Reihenfolgen einzuhalten sind, 

• wie Fehler entstehen und korrigiert werden, 

• und welche Verantwortung mit jedem einzelnen Arbeitsschritt verbunden ist. 

Dieses Verständnis ist kein abstraktes Wissen, sondern erfahrungsbasiert. Es prägt sich tiefer 

ein als jede theoretische Erklärung. 

4.2 Verantwortung und Selbstwirksamkeit 

Das gemeinsame Erschaffen eines Bauwerks vermittelt ein zentrales Gefühl: 

Selbstwirksamkeit. Kinder und Jugendliche erleben, dass ihr Handeln sichtbar etwas bewirkt. 

Ein fertiges Objekt – sei es eine Mauer, ein Holzbau, ein Unterstand oder ein anderes 

konstruktives Element – bleibt bestehen und kann genutzt werden. 

Diese Erfahrung stärkt: 

• Verantwortungsbewusstsein, 

• Selbstvertrauen, 

• Durchhaltevermögen, 

• Teamfähigkeit. 

Gerade in einer Zeit, in der viele Lernprozesse digitalisiert und abstrakt sind, gewinnt diese 

Form des Lernens besondere Bedeutung. 

4.3 Fehler als Bestandteil des Lernprozesses 

Im handwerklichen Arbeiten sind Fehler kein Scheitern, sondern Teil des Prozesses. Ein 

Bauwerk macht Fehler sichtbar: Maße passen nicht, Bauteile sitzen schief, Abläufe greifen 

nicht ineinander. Diese Fehler lassen sich nicht wegdiskutieren, sondern müssen gelöst werden. 

Kinder und Jugendliche lernen dadurch: 

• Ursachen zu analysieren, 

• Verantwortung zu übernehmen, 
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• Korrekturen vorzunehmen, 

• Qualität zu erkennen. 

Diese Form des Lernens fördert Problemlösungsfähigkeit und Resilienz – Kompetenzen, die 

weit über das Handwerk hinaus relevant sind. 

4.4 Gemeinschaftliches Arbeiten und Rollenverständnis 

Ein Bauwerk entsteht im Team. Unterschiedliche Aufgaben, Fähigkeiten und 

Verantwortlichkeiten müssen koordiniert werden. Dabei erfahren junge Menschen: 

• wie Zusammenarbeit funktioniert, 

• dass unterschiedliche Stärken gleichwertig sind, 

• dass Führung und Verantwortung notwendig, aber nicht hierarchisch abgehoben sind. 

Diese Erfahrungen wirken prägend für das spätere Berufsleben – unabhängig davon, ob ein 

handwerklicher oder akademischer Weg eingeschlagen wird. 

4.5 Nachhaltigkeit und Wertschätzung 

Ein selbst errichtetes Bauwerk schafft eine besondere Form der Wertschätzung: 

• für Material, 

• für Arbeit, 

• für Ressourcen. 

Wer einmal selbst gebaut hat, entwickelt ein anderes Verständnis für Qualität, Haltbarkeit und 

Pflege. Diese Wertschätzung ist Grundlage nachhaltigen Handelns – weit über ökologische 

Debatten hinaus. 

4.6 Bedeutung für das Bauhandwerk 

Für das Bauhandwerk bieten solche Praxisprojekte mehr als Nachwuchsgewinnung. Sie tragen 

dazu bei, ein realistisches Bild handwerklicher Arbeit zu vermitteln: 

• anspruchsvoll, 

• verantwortungsvoll, 

• gestaltend. 

Gleichzeitig werden Vorurteile abgebaut, die das Handwerk als einfache oder untergeordnete 

Tätigkeit darstellen. 

4.7 Zwischenfazit 

Das gemeinsame Errichten eines Bauwerks verbindet Lernen, Verantwortung und 

Gemeinschaft. Es macht Fähigkeiten sichtbar, fördert Selbstwirksamkeit und schafft 

nachhaltige Wertschätzung für handwerkliche Arbeit. 

Für eine wirksame handwerkliche Orientierung ist daher entscheidend: 

Nicht einzelne Tätigkeiten, sondern das Entstehen eines Werkes in den Mittelpunkt zu 

stellen. 
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Kapitel 5 
Alle Schulformen einbeziehen – insbesondere Gymnasien 

Eine wirksame handwerkliche Orientierung kann nur gelingen, wenn sie alle Schulformen 

gleichermaßen erreicht. Die bisherige Praxis, handwerkliche Bildungs- und 

Orientierungsangebote überwiegend an Ober-, Gesamt- oder Förderschulen zu verorten, 

erzeugt eine strukturelle Schieflage. Sie vermittelt implizit, dass Handwerk kein gleichwertiger 

Bildungsweg ist, sondern eine Option für bestimmte Leistungsgruppen. 

Diese Trennung ist weder fachlich begründbar noch gesellschaftlich verantwortbar. 

5.1 Die implizite Hierarchisierung von Bildungswegen 

Das deutsche Bildungssystem erzeugt früh eine Unterscheidung zwischen „akademischen“ und 

„praktischen“ Wegen. Diese Unterscheidung wird nicht nur durch formale Abschlüsse, sondern 

durch institutionelle Praxis verstärkt. Wenn handwerkliche Orientierung an Gymnasien kaum 

stattfindet, entsteht der Eindruck, dass handwerkliche Berufe dort nicht hingehören. 

Diese implizite Hierarchisierung wirkt nachhaltig: 

• auf die Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler, 

• auf die Erwartungen der Eltern, 

• auf die Empfehlungen der Schulen. 

Sie verhindert, dass Jugendliche ihre Fähigkeiten unabhängig von der Schulform entdecken und 

entwickeln können. 

5.2 Gymnasien als Teil der handwerklichen Bildungslandschaft 

Gymnasien sind Orte intensiver Wissensvermittlung, analytischen Denkens und theoretischer 

Durchdringung. Gerade deshalb sind sie keine Gegenwelt zum Handwerk, sondern ein 

notwendiger Teil einer ganzheitlichen Bildungslandschaft. 

Handwerkliche Orientierung an Gymnasien bedeutet nicht, akademische Bildung zu 

relativieren. Sie bedeutet: 

• Theorie mit Praxis zu verbinden, 

• Abstraktion durch Anwendung zu ergänzen, 

• technische und naturwissenschaftliche Inhalte erfahrbar zu machen. 

Viele Inhalte gymnasialer Bildung – etwa in Mathematik, Physik oder Technik – gewinnen erst 

durch praktische Anwendung ihre volle Bedeutung. 

5.3 Abitur und Handwerk sind kein Widerspruch 

Das deutsche Bildungssystem bietet ausdrücklich die Möglichkeit, Abitur und Ausbildung zu 

kombinieren oder aufeinander aufzubauen. Diese Stärke wird in der schulischen Praxis jedoch 

unzureichend kommuniziert. 

Ein Bildungsweg, der eine handwerkliche Ausbildung mit späterem Studium verbindet, bietet 

erhebliche Vorteile: 
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• solides Praxisverständnis, 

• realistische Einschätzung von Prozessen und Grenzen, 

• höhere Qualität in späteren Planungs-, Leitungs- oder Ingenieurfunktionen. 

Die systematische Ausblendung des Handwerks aus gymnasialen Kontexten verhindert, dass 

diese Bildungswege bewusst gewählt werden. 

5.4 Fehlende Orientierung führt zu Fehlentscheidungen 

Viele Studienabbrüche und berufliche Neuorientierungen lassen sich darauf zurückführen, 

dass Entscheidungen ohne ausreichende praktische Erfahrung getroffen wurden. Jugendliche, 

die nie handwerklich gearbeitet haben, können ihre Eignung weder bestätigen noch 

ausschließen. 

Eine frühzeitige handwerkliche Orientierung an Gymnasien würde: 

• Fehlentscheidungen reduzieren, 

• Studienabbrüche vermeiden, 

• Übergänge zwischen Bildungswegen erleichtern. 

Sie stärkt damit nicht nur das Handwerk, sondern das Bildungssystem insgesamt. 

5.5 Gleichwertigkeit statt Gleichmacherei 

Handwerkliche Orientierung an allen Schulformen bedeutet nicht, alle Bildungswege 

gleichzumachen. Es bedeutet, Gleichwertigkeit herzustellen, ohne Unterschiede zu negieren. 

Gleichwertigkeit heißt: 

• Anerkennung unterschiedlicher Begabungen, 

• Respekt vor verschiedenen Lebenswegen, 

• Offenheit für Kombinationen aus Praxis und Theorie. 

Ein Bildungssystem, das diese Gleichwertigkeit ernst nimmt, schafft Wahlfreiheit statt 

Vorfestlegung. 

5.6 Zwischenfazit 

Die Beschränkung handwerklicher Orientierung auf bestimmte Schulformen ist ein 

struktureller Fehler. Sie verhindert Talententdeckung, verstärkt gesellschaftliche Hierarchien 

und schwächt das duale System. 

Für eine zukunftsfähige handwerkliche Bildungs- und Nachwuchsstrategie gilt daher: 

Handwerkliche Orientierung muss an allen Schulformen stattfinden – ausdrücklich auch an 

Gymnasien. 
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Kapitel 6 
Abitur + Ausbildung als strategischer Bildungsweg 

Das deutsche Bildungssystem verfügt über eine Besonderheit, die international anerkannt ist, 

im Inland jedoch zu wenig genutzt wird: die Kombination aus schulischer Höherqualifikation 

und beruflicher Ausbildung. Abitur und handwerkliche Ausbildung stehen nicht in Konkurrenz 

zueinander, sondern bilden gemeinsam einen strategischen Bildungsweg, der Praxis und 

Theorie nachhaltig verbindet. 

6.1 Das Missverständnis vom „entweder – oder“ 

In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Bildungsweg häufig als binäre Entscheidung 

dargestellt: entweder Studium oder Ausbildung. Diese Sichtweise greift zu kurz und wird der 

Realität moderner Berufsbiografien nicht gerecht. 

Gerade im Bauhandwerk zeigt sich, dass komplexe Aufgaben zunehmend interdisziplinäres 

Denken erfordern: 

• technisches Verständnis, 

• wirtschaftliche Zusammenhänge, 

• rechtliche Rahmenbedingungen, 

• organisatorische Kompetenz. 

Eine handwerkliche Ausbildung vermittelt hierfür eine unverzichtbare Grundlage, die durch ein 

späteres Studium sinnvoll ergänzt werden kann. Das eine ersetzt das andere nicht – es 

qualifiziert es. 

6.2 Praxis vor Theorie – ein bewährtes Prinzip 

Wer zunächst eine handwerkliche Ausbildung absolviert und anschließend studiert, bringt 

andere Voraussetzungen mit als jemand, der ausschließlich theoretisch ausgebildet wurde: 

• ein realistisches Verständnis von Abläufen, 

• Kenntnis der praktischen Grenzen von Planung, 

• Respekt vor handwerklicher Leistung, 

• Verantwortungsbewusstsein für Ausführung und Qualität. 

Diese Praxisnähe wirkt sich positiv auf spätere Tätigkeiten in Planung, Bauleitung, 

Ingenieurwesen oder Verwaltung aus. Sie erhöht die Qualität von Entscheidungen und 

reduziert Fehlplanungen. 

6.3 Qualitätssicherung durch Praxisverständnis 

Viele Qualitätsprobleme im Bauwesen lassen sich auf eine Entkopplung von Planung und 

Ausführung zurückführen. Wenn Entscheidungen ohne ausreichendes Verständnis für 

handwerkliche Realitäten getroffen werden, entstehen: 

• unrealistische Zeitpläne, 

• fehlerhafte Detailplanung, 
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• Mehrkosten, 

• Konflikte auf der Baustelle. 

Bildungswege, die Ausbildung und Studium verbinden, wirken diesem Problem entgegen. Sie 

schaffen Fachkräfte, die beide Welten kennen und vermitteln können. 

6.4 Abiturienten als Zielgruppe für das Handwerk 

Abiturienten stellen für das Handwerk kein „Sonderklientel“ dar, sondern eine strategisch 

wichtige Zielgruppe. Sie bringen häufig: 

• hohe Lernbereitschaft, 

• analytische Fähigkeiten, 

• Perspektiven für spätere Führungsaufgaben mit. 

Diese Potenziale bleiben ungenutzt, wenn das Handwerk in schulischen Kontexten nicht 

sichtbar ist oder als weniger attraktiv dargestellt wird. Eine bewusste Ansprache von 

Abiturienten im Handwerk ist daher keine Abkehr vom dualen System, sondern dessen 

Weiterentwicklung. 

6.5 Durchlässigkeit als Standortvorteil 

Die Durchlässigkeit zwischen Ausbildung, Meisterqualifikation und Studium ist eine der 

größten Stärken des deutschen Bildungssystems. Sie ermöglicht individuelle 

Bildungsbiografien und lebenslanges Lernen. 

Damit diese Durchlässigkeit wirksam bleibt, muss sie: 

• bekannt sein, 

• aktiv kommuniziert werden, 

• institutionell unterstützt werden. 

Handwerkliche Orientierung an Gymnasien, gezielte Programme für Abiturienten und 

transparente Bildungswege sind hierfür zentrale Voraussetzungen. 

6.6 Zwischenfazit 

Die Kombination aus Abitur und handwerklicher Ausbildung ist kein Sonderweg, sondern ein 

Qualitätsmodell. Sie verbindet Praxis und Theorie, stärkt das Bauhandwerk und erhöht die 

Qualität in nachgelagerten akademischen und administrativen Funktionen. 

Für eine zukunftsfähige Bildungs- und Fachkräftestrategie gilt daher: 

Handwerk und Abitur dürfen nicht getrennt gedacht werden – ihre Verbindung ist ein 

zentraler Erfolgsfaktor. 
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Kapitel 7 
Rolle der Handwerksorganisationen in der frühen Orientierung 

Eine frühzeitige handwerkliche Orientierung kann weder dem Zufall noch dem individuellen 

Engagement einzelner Betriebe überlassen bleiben. Sie ist eine systemische Aufgabe, die nur 

dann wirksam wird, wenn sie organisiert, koordiniert und dauerhaft getragen wird. Genau hier 

kommt den Handwerksorganisationen eine Schlüsselrolle zu. 

7.1 Selbstverwaltung als ordnungspolitischer Auftrag 

Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften sind Ausdruck der 

handwerklichen Selbstverwaltung. Sie existieren nicht primär zur Verwaltung von Beiträgen 

oder Prüfungen, sondern mit einem klaren Zweck: 

• Ordnung des Handwerks, 

• Sicherung von Qualität, 

• Schutz der Betriebe, 

• Wahrung gemeinsamer Interessen. 

Dieser Auftrag endet nicht bei der Meisterprüfung oder der Eintragung in die Handwerksrolle. 

Er umfasst auch die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks – und damit die frühe 

Begegnung junger Menschen mit handwerklicher Arbeit. 

7.2 Entlastung der Betriebe durch koordinierte Strukturen 

Viele Betriebe sind grundsätzlich bereit, sich in der Nachwuchsarbeit zu engagieren. In der 

Praxis scheitert dies jedoch häufig an: 

• Zeitmangel, 

• Haftungsfragen, 

• organisatorischem Aufwand, 

• fehlender Abstimmung mit Schulen. 

Hier müssen Handwerksorganisationen als strukturierende Instanz auftreten. Sie können: 

• Kontakte zu Schulen bündeln, 

• Projekte koordinieren, 

• rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen klären, 

• einzelne Betriebe entlasten. 

Nachwuchsarbeit darf kein reines Ehrenamt Einzelner bleiben, sondern muss institutionell 

getragen werden. 

7.3 Qualitätssicherung statt Zufallsprojekte 

Handwerkliche Orientierung entfaltet nur dann Wirkung, wenn sie qualitativ hochwertig ist. 

Einzelne, unkoordinierte Projekte können zwar Impulse setzen, ersetzen aber kein System. 
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Handwerksorganisationen haben die Aufgabe, 

• Mindeststandards zu definieren, 

• Inhalte abzustimmen, 

• pädagogische Begleitung sicherzustellen, 

• Kontinuität zu gewährleisten. 

So wird verhindert, dass handwerkliche Orientierung als kurzfristige Aktion wahrgenommen 

wird, statt als ernstzunehmender Bildungsbestandteil. 

7.4 Sichtbarkeit des Handwerks als Gemeinschaft 

Ein weiterer Aspekt ist die kollektive Sichtbarkeit des Handwerks. Einzelbetriebe können nur 

begrenzt Wirkung entfalten. Handwerksorganisationen hingegen repräsentieren das 

Handwerk als Ganzes: 

• in Schulen, 

• in der Öffentlichkeit, 

• gegenüber Politik und Verwaltung. 

Diese kollektive Präsenz ist notwendig, um ein realistisches und positives Bild des Handwerks 

zu vermitteln – jenseits einzelner Gewerke oder Betriebsgrößen. 

7.5 Nachwuchsarbeit als Investition in Ordnung und Qualität 

Frühe Orientierung ist nicht nur Nachwuchsgewinnung, sondern präventive Ordnungspolitik. 

Wer das Handwerk kennt, versteht: 

• Qualitätsanforderungen, 

• Ausbildungsstandards, 

• rechtliche Rahmenbedingungen. 

Dieses Verständnis wirkt langfristig: 

• bei zukünftigen Auftraggebern, 

• bei Planern und Entscheidern, 

• bei politischen Akteuren. 

Handwerksorganisationen leisten damit einen Beitrag zur Stabilität des gesamten Systems. 

7.6 Zwischenfazit 

Die frühe handwerkliche Orientierung ist eine Aufgabe der gesamten handwerklichen 

Selbstverwaltung. Ohne koordinierende, qualitätssichernde und entlastende Strukturen bleibt 

sie fragmentarisch und abhängig vom Engagement Einzelner. 

Für eine nachhaltige Nachwuchs- und Bildungsstrategie gilt daher: 

Handwerksorganisationen müssen ihre Rolle als Träger, Koordinatoren und Schutzinstanz in 

der frühen Orientierung aktiv wahrnehmen. 
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Kapitel 8 
Strukturierte Arbeitskräftevermittlung aus Osteuropa 

Der deutsche Arbeitsmarkt im Bauhandwerk ist seit Jahren von einem zunehmenden Einsatz 

ausländischer Arbeitskräfte geprägt, insbesondere aus osteuropäischen Staaten. Diese 

Entwicklung ist grundsätzlich weder neu noch per se problematisch. Freizügigkeit und 

grenzüberschreitende Dienstleistung sind zentrale Elemente des europäischen 

Binnenmarktes. 

Problematisch wird diese Entwicklung dort, wo sich dauerhafte Marktstrukturen 

herausbilden, die rechtliche Grauzonen systematisch ausnutzen und die bestehende Ordnung 

des Handwerks unterlaufen. 

8.1 Vom Einzelfall zur Marktstruktur 

Was ursprünglich als punktuelle Unterstützung in Zeiten hoher Auslastung gedacht war, hat 

sich in Teilen des Bauhandwerks zu einem eigenständigen Geschäftsmodell entwickelt. 

Vermittlungsplattformen und -agenturen bieten: 

• kurzfristig verfügbare „Facharbeiter“, 

• tage- oder wochenweise Einsatzmöglichkeiten, 

• Pauschalpreise ohne transparente Vertragsgrundlage. 

Diese Angebote richten sich gezielt an Auftraggeber und Unternehmen, die unter hohem 

Kosten- und Termindruck stehen. Der Wettbewerb verlagert sich dadurch von Qualität und 

Qualifikation hin zu reiner Verfügbarkeit und Preis. 

8.2 Intransparente Vertrags- und Beschäftigungsmodelle 

In vielen Fällen ist für Außenstehende – und teilweise selbst für Auftraggeber – nicht eindeutig 

erkennbar: 

• ob es sich um selbstständige Dienstleister, 

• entsandte Arbeitnehmer, 

• Werkvertragsnehmer 

• oder faktisch überlassene Arbeitskräfte handelt. 

Die rechtliche Einordnung bleibt bewusst unklar. Diese Intransparenz ist kein Zufall, sondern 

Teil des Geschäftsmodells. Sie erschwert Kontrollen und verlagert Risiken auf die 

ausführenden Betriebe oder Auftraggeber. 

8.3 Wettbewerbsverzerrung zulasten rechtstreuer Betriebe 

Rechtstreue Handwerksbetriebe unterliegen: 

• Eintragungspflichten, 

• Qualifikationsanforderungen, 

• Sozialabgaben, 
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• Tarif- und Mindestlohnregelungen, 

• Ausbildungs- und Haftungspflichten. 

Wenn parallel Marktteilnehmer agieren, die diese Pflichten ganz oder teilweise umgehen, 

entsteht keine faire Konkurrenz. Es entsteht ein struktureller Kostenvorteil, der nicht aus 

Effizienz, sondern aus Regelumgehung resultiert. 

Diese Wettbewerbsverzerrung trifft insbesondere: 

• kleine und mittlere Betriebe, 

• ausbildende Betriebe, 

• regional verankerte Unternehmen. 

Langfristig führt sie zu Verdrängung, nicht zu Leistungssteigerung. 

8.4 Abhängigkeiten und Missbrauchsrisiken 

Die beschriebenen Vermittlungsmodelle erzeugen zudem Abhängigkeiten auf Seiten der 

Arbeitskräfte: 

• unklare Entlohnung, 

• unsichere Beschäftigungsdauer, 

• fehlende soziale Absicherung, 

• sprachliche und rechtliche Unterlegenheit. 

Ohne pauschale Vorwürfe zu erheben, muss festgestellt werden: 

Die Kombination aus Intransparenz, wirtschaftlichem Druck und fehlender Kontrolle birgt 

ein hohes Risiko für Ausbeutung und Missbrauch. 

Das widerspricht nicht nur arbeits- und sozialrechtlichen Grundsätzen, sondern auch dem 

Selbstverständnis des Handwerks als verantwortungsvoller Ausbildungs- und 

Arbeitgeberbereich. 

8.5 Auswirkungen auf Qualität und Ausbildung 

Kurzfristig verfügbare Arbeitskräfte ohne langfristige Bindung an Betriebe oder Regionen 

übernehmen keine Ausbildungsleistung und tragen kaum zur Qualitätssicherung bei. Wissen, 

Erfahrung und Verantwortung verbleiben nicht im System. 

Das Bauhandwerk verliert dadurch: 

• Know-how, 

• Kontinuität, 

• Nachwuchsperspektiven. 

Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft rechtstreuer Betriebe, in Ausbildung zu investieren, wenn sie 

im Wettbewerb strukturell benachteiligt werden. 

8.6 Zwischenfazit 

Die strukturierte Arbeitskräftevermittlung aus Osteuropa ist kein Randphänomen mehr, 

sondern Teil des Marktes. Ohne klare Regeln, transparente Vertragsformen und wirksame 

Kontrolle entwickelt sie sich zu einem ordnungspolitischen Problem. 
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Für das Bauhandwerk bedeutet dies: 

Freizügigkeit darf nicht zur Aushöhlung von Qualifikation, Ausbildung und fairen 

Wettbewerbsbedingungen führen. 
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Kapitel 9 
Arbeitnehmerüberlassung, Scheinselbstständigkeit und rechtliche 

Grauzonen 

Die Abgrenzung zwischen Werkvertrag, Dienstleistung, selbstständiger Tätigkeit und 

Arbeitnehmerüberlassung gehört zu den komplexesten und zugleich folgenreichsten 

Rechtsfragen im Bauhandwerk. Sie ist für viele Betriebe kaum noch verlässlich zu beurteilen – 

nicht, weil die Betriebe leichtfertig handeln, sondern weil die geltenden Regelungen in der 

Praxis widersprüchlich und unklar angewendet werden. 

9.1 Ein rechtliches Konstrukt mit hoher Fehlanreize 

Das Arbeitnehmerüberlassungsrecht verfolgt ein legitimes Ziel: den Schutz von 

Arbeitnehmern vor Ausbeutung und den Schutz regulärer Beschäftigung. In der praktischen 

Anwendung im Bauhandwerk hat sich jedoch ein Problem entwickelt: 

Die rechtlichen Abgrenzungen sind so unscharf, dass sie systematisch Fehlanreize erzeugen. 

Betriebe, die transparent, dauerhaft und sozialversicherungspflichtig beschäftigen, tragen ein 

hohes Risiko. Gleichzeitig können Marktakteure, die bewusst in Grauzonen agieren, durch 

rechtliche Unklarheit Wettbewerbsvorteile erzielen. 

9.2 Werkvertrag oder faktische Arbeitnehmerüberlassung? 

In der täglichen Praxis zeigt sich immer wieder dieselbe Problemlage: 

• Arbeitskräfte werden zeitlich befristet eingesetzt, 

• sie arbeiten auf fremden Baustellen, 

• sie folgen Abläufen, die vor Ort vorgegeben sind, 

• sie sind in bestehende Arbeitsprozesse eingebunden. 

Ob daraus ein Werkvertrag oder eine faktische Arbeitnehmerüberlassung entsteht, wird häufig 

erst im Nachhinein bewertet – etwa im Rahmen von Prüfungen oder Gerichtsverfahren. Für 

die Betriebe bedeutet dies: 

• fehlende Planungssicherheit, 

• hohe Haftungsrisiken, 

• rückwirkende Umqualifizierungen. 

Diese rückwirkende Bewertung ist ordnungspolitisch problematisch, da sie Verhalten 

sanktioniert, das zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht eindeutig rechtswidrig war. 

9.3 Scheinselbstständigkeit als strukturelles Risiko 

Ein ähnliches Problem zeigt sich bei der Scheinselbstständigkeit. Viele Arbeitsmodelle 

bewegen sich formal im Rahmen selbstständiger Tätigkeit, weisen aber faktisch Merkmale 

abhängiger Beschäftigung auf: 

• wirtschaftliche Abhängigkeit, 

• fehlendes Unternehmerrisiko, 
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• Weisungsgebundenheit, 

• Eingliederung in fremde Organisationen. 

Auch hier liegt die Verantwortung häufig nicht bei den Arbeitskräften selbst, sondern bei den 

vermittelnden Strukturen und Auftraggebern. Die Konsequenzen treffen jedoch oft die 

ausführenden Betriebe: 

• Nachforderungen von Sozialabgaben, 

• Bußgelder, 

• strafrechtliche Risiken. 

9.4 Unverhältnismäßigkeit der Sanktionen 

Besonders kritisch ist das Missverhältnis zwischen: 

• der Unklarheit der Rechtslage 

und 

• der Härte der Sanktionen. 

Bereits formale Fehler oder Fehleinschätzungen können zu: 

• existenzgefährdenden Nachzahlungen, 

• Strafverfahren, 

• Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 

führen. 

Diese Risiken stehen in keinem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Schuld, wenn keine 

vorsätzliche Umgehung, sondern ein Irrtum über komplexe Rechtsfragen vorliegt. 

9.5 Fehlende Positivkriterien und Rechtssicherheit 

Ein zentrales Problem ist das Fehlen klarer Positivkriterien, anhand derer Betriebe 

rechtssicher handeln können. Stattdessen dominieren Negativabgrenzungen und 

Einzelfallbewertungen. 

Für eine funktionierende Ordnungspolitik wäre erforderlich: 

• klare, überprüfbare Kriterien, 

• verbindliche Vorab-Einschätzungen, 

• Schutz vor rückwirkender Umqualifizierung bei redlichem Handeln. 

Ohne diese Elemente entsteht kein rechtskonformer Markt, sondern ein Klima permanenter 

Unsicherheit. 

9.6 Auswirkungen auf Ausbildung und Betriebsentwicklung 

Die beschriebenen Rechtsunsicherheiten wirken sich unmittelbar auf betriebliche 

Entscheidungen aus: 

• Zurückhaltung bei Neueinstellungen, 

• Verzicht auf Kooperationen, 

• geringere Ausbildungsbereitschaft, 
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• Rückzug aus bestimmten Marktsegmenten. 

Damit schaden unklare Regelungen nicht nur einzelnen Betrieben, sondern der gesamten 

Struktur des Bauhandwerks. 

9.7 Zwischenfazit 

Die derzeitige Rechtslage zu Arbeitnehmerüberlassung und Scheinselbstständigkeit ist für das 

Bauhandwerk nur eingeschränkt praktikabel. Sie schafft Unsicherheit, benachteiligt 

rechtstreue Betriebe und begünstigt Grauzonenmodelle. 

Für eine zukunftsfähige Ordnung gilt daher: 

Rechtsklarheit muss Vorrang vor nachträglicher Sanktionierung haben – insbesondere dort, 

wo Betriebe redlich handeln. 
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Kapitel 10 
Ausbeutung und moderne Formen von Arbeitskraftmissbrauch 

Die zuvor beschriebenen Grauzonen bei Arbeitskräftevermittlung, Arbeitnehmerüberlassung 

und Scheinselbstständigkeit sind nicht nur ein ordnungspolitisches Problem. In ihrer 

Konsequenz eröffnen sie Räume für strukturellen Missbrauch von Arbeitskräften, der mit den 

Werten des Handwerks und den Grundsätzen eines sozialen Rechtsstaates unvereinbar ist. 

Dabei geht es nicht um pauschale Vorwürfe gegen ausländische Arbeitskräfte oder seriöse 

Entsendeunternehmen. Es geht um Marktmechanismen, die Ausbeutung begünstigen, weil 

Kontrolle, Zuständigkeiten und Verantwortung nicht klar geregelt sind. 

10.1 Von rechtlicher Grauzone zu faktischer Abhängigkeit 

Moderne Formen des Arbeitskraftmissbrauchs entstehen selten offen illegal. Sie entwickeln 

sich schrittweise: 

• durch undurchsichtige Vertragskonstruktionen, 

• durch Vermittlungsplattformen mit unklarer Verantwortlichkeit, 

• durch wirtschaftliche Abhängigkeit einzelner Arbeitskräfte von Vermittlern oder 

Auftraggebern. 

Arbeitskräfte befinden sich dabei häufig in einer Situation, in der sie: 

• ihre rechtliche Stellung nicht kennen, 

• sprachlich benachteiligt sind, 

• keine realistische Möglichkeit haben, ihre Rechte durchzusetzen, 

• bei Konflikten sofort ersetzt werden können. 

Diese Abhängigkeit ist kein Zufall, sondern Bestandteil eines Systems, das auf maximale 

Flexibilität bei minimaler Verantwortung ausgerichtet ist. 

10.2 Unklare Verantwortlichkeiten auf Auftraggeberseite 

Ein zentrales Problem liegt in der Zersplitterung der Verantwortung: 

• Vermittlungsplattformen verweisen auf selbstständige Tätigkeit, 

• Auftraggeber berufen sich auf Werkverträge, 

• Subunternehmerketten verschleiern tatsächliche Beschäftigungsverhältnisse. 

Am Ende bleibt oft unklar, wer für: 

• Arbeitszeiten, 

• Entlohnung, 

• Unterbringung, 

• Arbeitsschutz, 
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• soziale Absicherung 

verantwortlich ist. 

Diese Unklarheit ist ordnungspolitisch nicht hinnehmbar, da sie systematisch zulasten der 

Schwächsten wirkt. 

10.3 Der Preiswettbewerb als Treiber von Missbrauch 

Dort, wo Preise ausschließlich über Kosten definiert werden, geraten soziale Standards unter 

Druck. Im Bauhandwerk zeigt sich dies besonders deutlich: 

• kurze Vergabezyklen, 

• hoher Termindruck, 

• geringe Margen, 

• aggressive Ausschreibungen. 

In diesem Umfeld werden Arbeitskräfte zum variablen Kostenfaktor. Vermittlungsmodelle, die 

maximale Flexibilität versprechen, setzen dabei häufig auf die Unterschreitung sozialer 

Mindeststandards, ohne dass dies nach außen sofort sichtbar wird. 

10.4 Kontrolllücken und Zuständigkeitsprobleme 

Die bestehenden Kontrollmechanismen greifen nur unzureichend: 

• Arbeits- und Sozialkontrollen sind personell begrenzt, 

• Zuständigkeiten sind fragmentiert, 

• die Handwerksordnung bleibt häufig unberücksichtigt. 

Dadurch entsteht ein Vollzugsdefizit, das nicht auf fehlende Gesetze, sondern auf fehlende 

Durchsetzung zurückzuführen ist. Missbrauch wird nicht zwingend gefördert, aber faktisch 

ermöglicht. 

10.5 Auswirkungen auf das Selbstverständnis des Handwerks 

Das Handwerk versteht sich traditionell als: 

• verantwortungsvoller Arbeitgeber, 

• Ausbilder, 

• Träger regionaler Wertschöpfung. 

Strukturen, die Arbeitskraftmissbrauch begünstigen, untergraben dieses Selbstverständnis. Sie 

beschädigen das Ansehen des gesamten Berufsstandes, auch dort, wo Betriebe korrekt 

handeln. 

Gleichzeitig geraten Betriebe, die sich an Regeln halten, unter wirtschaftlichen Druck und 

verlieren Marktanteile an Anbieter, die soziale Standards umgehen. 

10.6 Zwischenfazit 

Moderne Formen von Arbeitskraftmissbrauch entstehen nicht aus individuellem Fehlverhalten 

allein, sondern aus strukturellen Schwächen der Marktordnung. Unklare Zuständigkeiten, 

fehlende Durchsetzung und extremer Preiswettbewerb bilden einen Nährboden für 

Ausbeutung. 
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Für eine zukunftsfähige Ordnung im Bauhandwerk gilt daher: 

Schutz von Arbeitskräften, Schutz rechtstreuer Betriebe und Schutz der Qualität gehören 

untrennbar zusammen. 

  



 

Seite 32 von 61 
 

Kapitel 11 
Eintragungspflicht nach der Handwerksordnung – Realität vs. Gesetz 

Die Handwerksordnung sieht für zulassungspflichtige Gewerke eine verbindliche Eintragung 

in die Handwerksrolle vor. Diese Eintragung ist kein formaler Akt, sondern Ausdruck eines 

zentralen ordnungspolitischen Prinzips: 

Wer ein Handwerk ausübt, soll dafür qualifiziert, überprüfbar und verantwortlich sein. 

In der Praxis klaffen Anspruch und Wirklichkeit jedoch zunehmend auseinander. 

11.1 Die Eintragungspflicht als Fundament der Handwerksordnung 

Die Eintragung in die Handwerksrolle ist Voraussetzung dafür, 

• ein zulassungspflichtiges Handwerk selbstständig auszuüben, 

• Leistungen gegenüber Dritten anzubieten, 

• Aufträge – auch öffentliche – rechtmäßig auszuführen. 

Sie dient: 

• dem Schutz der Auftraggeber, 

• der Sicherung von Qualität, 

• der Transparenz des Marktes, 

• der Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer. 

Ohne diese Eintragung verliert die Handwerksordnung ihre ordnende Wirkung. 

11.2 Zunehmende Marktpräsenz nicht eingetragener Betriebe 

In der praktischen Marktbeobachtung zeigt sich jedoch, dass immer häufiger Betriebe tätig 

werden, die: 

• nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind, 

• dennoch handwerkliche Kernleistungen ausführen, 

• teilweise sogar regelmäßig öffentliche Aufträge erhalten. 

Besonders auffällig ist dies bei: 

• Hausmeisterservices mit erweiterten Leistungsprofilen, 

• ausländischen Firmenkonstrukten, 

• Dienstleistungsunternehmen, die handwerkliche Tätigkeiten als „Nebentätigkeit“ 

deklarieren. 

Diese Entwicklung unterläuft das System der Zulassungspflicht und führt zu einer 

schleichenden Aushöhlung der Handwerksordnung. 

11.3 Fehlende Transparenz bei ausländischen Betrieben 
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Für Betriebe aus anderen EU-Mitgliedstaaten gelten besondere Regelungen. Grundsätzlich ist 

eine grenzüberschreitende Dienstleistung zulässig. Gleichzeitig sieht die Handwerksordnung 

jedoch auch hier Anzeigepflichten und Nachweiserfordernisse vor. 

In der Praxis ist jedoch häufig unklar: 

• ob entsprechende Anzeigen erfolgt sind, 

• ob Qualifikationsnachweise geprüft wurden, 

• ob eine dauerhafte Tätigkeit vorliegt, die eine Eintragung erfordern würde. 

Eine systematische Erfassung oder Auswertung dieser Daten findet vielerorts nicht statt. 

Damit fehlt eine belastbare Grundlage für Markttransparenz und Kontrolle. 

11.4 Vollzugsdefizit statt Regelungslücke 

Das zentrale Problem liegt nicht in einer fehlenden gesetzlichen Grundlage, sondern in einem 

Vollzugsdefizit. Die Eintragungspflicht existiert, wird aber faktisch nur reaktiv durchgesetzt – 

meist erst nach Hinweisen, Beschwerden oder konkreten Vorfällen. 

Eine aktive Marktaufsicht im Sinne der Handwerksordnung findet kaum statt. Dadurch 

entsteht der Eindruck, dass die Eintragungspflicht zwar formal besteht, praktisch jedoch keine 

Konsequenzen hat. 

11.5 Ungleichbehandlung rechtstreuer Betriebe 

Rechtstreue Handwerksbetriebe: 

• investieren in Ausbildung, 

• erfüllen Qualifikationsanforderungen, 

• zahlen Beiträge, 

• unterliegen Kontrollen und Haftung. 

Wenn gleichzeitig nicht eingetragene Anbieter dauerhaft am Markt agieren können, entsteht 

eine strukturelle Ungleichbehandlung. Ordnung wird zur freiwilligen Selbstverpflichtung – mit 

wirtschaftlichen Nachteilen für diejenigen, die sich daran halten. 

11.6 Auswirkungen auf Vertrauen und Akzeptanz 

Das wahrgenommene Auseinanderfallen von Recht und Wirklichkeit wirkt sich unmittelbar auf 

die Akzeptanz des Systems aus. Betriebe stellen sich zunehmend die Frage: 

• warum sie Pflichten erfüllen sollen, 

• wenn diese für andere faktisch nicht gelten. 

Diese Erosion des Vertrauens gefährdet langfristig die Bereitschaft, sich an Ordnungssysteme 

zu binden. 

11.7 Zwischenfazit 

Die Eintragungspflicht nach der Handwerksordnung ist ein zentrales Ordnungsinstrument. 

Wird sie nicht wirksam durchgesetzt, verliert sie ihre Legitimation und Wirkung. 

Für eine funktionierende Marktordnung gilt daher: 

Nicht neue Regeln sind erforderlich, sondern die konsequente Anwendung der bestehenden. 
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Kapitel 12 
Zuständigkeitschaos: FKS, Handwerkskammern, Zoll und 

Ordnungsämter 

Die Durchsetzung der Ordnung im Bauhandwerk scheitert weniger an mangelnder 

Regulierung als an einem systemischen Zuständigkeitschaos. Mehrere Behörden und 

Institutionen sind beteiligt – jedoch ohne klar abgegrenzte Verantwortlichkeiten und ohne 

wirksame Verzahnung ihrer Aufgaben. Das Ergebnis ist ein Vollzugsdefizit, das von 

Marktakteuren gezielt ausgenutzt werden kann. 

12.1 Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Wirksam, aber begrenzt 

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) erfüllt eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung 

von: 

• Schwarzarbeit, 

• Mindestlohnverstößen, 

• illegaler Beschäftigung, 

• Sozialabgabenbetrug. 

Ihre Zuständigkeit ist jedoch bewusst begrenzt. Die FKS kontrolliert: 

• arbeits- und sozialrechtliche Aspekte, 

• nicht jedoch die Einhaltung der Handwerksordnung. 

Ob ein Betrieb für ein bestimmtes Gewerk zugelassen ist oder in der Handwerksrolle 

eingetragen sein müsste, ist nicht Prüfgegenstand der FKS. Damit bleibt ein zentraler Teil der 

Marktordnung unkontrolliert. 

12.2 Handwerkskammern: Zuständig, aber nicht handlungsfähig 

Handwerkskammern sind Träger der Handwerksordnung. Sie führen die Handwerksrolle, 

prüfen Eintragungen und wahren die Ordnung des Handwerks. Gleichzeitig sind sie rechtlich 

stark eingeschränkt: 

• keine eigenständigen Kontroll- oder Ermittlungsbefugnisse, 

• keine Möglichkeit zur aktiven Marktüberwachung, 

• Tätigwerden meist nur auf Anzeige oder Hinweis. 

Diese Konstruktion führt zu einem paradoxen Zustand: 

Die Institution, die die Ordnung kennt und verwaltet, darf sie nicht aktiv durchsetzen. 

12.3 Ordnungsämter: Formale Zuständigkeit ohne Fachkompetenz 

Kommunale Ordnungsämter verfügen formal über Eingriffsbefugnisse bei 

Ordnungswidrigkeiten. In der Praxis fehlt jedoch häufig: 

• spezifisches handwerksrechtliches Fachwissen, 

• klare Zuständigkeitsabgrenzung, 
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• systematische Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern. 

Hinzu kommt, dass Ordnungsämter bei kommunalen Auftraggebern in einem strukturellen 

Interessenkonflikt stehen können, wenn Verstöße im eigenen Verantwortungsbereich 

auftreten. 

12.4 Zoll, Länder- und Kommunalbehörden: Parallelstrukturen ohne Koordination 

Neben FKS und Ordnungsämtern existieren weitere Behörden mit Teilzuständigkeiten: 

• Zollbehörden, 

• Landesbehörden, 

• Gewerbeämter. 

Diese arbeiten jedoch häufig nebeneinander statt miteinander. Ein systematischer Austausch 

von Informationen, etwa über auffällige Betriebe oder Marktstrukturen, findet nur 

eingeschränkt statt. 

Die Folge ist ein Flickenteppich aus Zuständigkeiten, in dem: 

• Verstöße nicht konsequent verfolgt werden, 

• Hinweise versanden, 

• Verfahren eingestellt oder verzögert werden. 

12.5 Der Effekt: Niemand ist wirklich zuständig 

Aus Sicht der Marktteilnehmer entsteht ein klarer Eindruck: 

• Jeder ist ein bisschen zuständig, 

• niemand ist wirklich verantwortlich. 

Dieses Signal wirkt stärker als jede gesetzliche Regelung. Es ermutigt Akteure, rechtliche 

Grenzen auszutesten oder bewusst zu überschreiten, da die Wahrscheinlichkeit einer 

konsequenten Sanktion gering erscheint. 

12.6 Auswirkungen auf rechtstreue Betriebe 

Für rechtstreue Betriebe ist diese Situation besonders belastend: 

• Sie erfüllen Pflichten und Auflagen, 

• sehen aber, dass Verstöße folgenlos bleiben, 

• verlieren Vertrauen in die Wirksamkeit der Ordnung. 

Langfristig führt dies zu Resignation oder Rückzug aus bestimmten Marktsegmenten – ein 

Ergebnis, das weder im Interesse des Handwerks noch des Staates liegt. 

12.7 Zwischenfazit 

Das Zuständigkeitschaos zwischen FKS, Handwerkskammern, Zoll und Ordnungsämtern führt 

zu einem strukturellen Vollzugsdefizit. Die Handwerksordnung wird dadurch faktisch 

entwertet. 

Für eine funktionierende Ordnungspolitik gilt daher: 
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Zuständigkeiten müssen klar, koordiniert und wirksam ausgestaltet sein – sonst bleibt Recht 

folgenlos. 

Kapitel 13 
Handwerksordnung ohne Durchsetzung – vom Ordnungsrecht zum 

Symbolrecht 

Die Handwerksordnung ist eines der zentralen Ordnungsgesetze des deutschen 

Wirtschaftsrechts. Sie regelt Zugang, Qualifikation, Verantwortung und Selbstverwaltung 

eines gesamten Berufsstandes. Ihr Anspruch ist hoch: Qualität sichern, Verbraucher schützen, 

Ausbildung gewährleisten und fairen Wettbewerb ermöglichen. 

Genau deshalb ist ihre mangelnde Durchsetzung kein Randproblem, sondern ein 

ordnungspolitisches Kernversagen. 

13.1 Normativer Anspruch und praktische Wirkung klaffen auseinander 

Auf dem Papier ist die Handwerksordnung eindeutig: 

• Zulassungspflichtige Gewerke dürfen nur von entsprechend qualifizierten Betrieben 

ausgeübt werden. 

• Die Eintragung in die Handwerksrolle ist Voraussetzung für selbstständige Tätigkeit. 

• Verstöße sind als Ordnungswidrigkeiten ausgestaltet und sanktionierbar. 

In der Praxis jedoch entfaltet diese Ordnung nur begrenzte Wirkung. Nicht, weil sie falsch 

formuliert wäre, sondern weil ihre Anwendung vielfach unterbleibt. Das führt zu einem 

Zustand, in dem Recht existiert, aber keine Steuerungswirkung mehr entfaltet. 

13.2 Vollzugsdefizit als strukturelles Problem 

Das zentrale Problem ist nicht der fehlende Wille einzelner Akteure, sondern ein strukturelles 

Vollzugsdefizit. Die Handwerksordnung wird: 

• nicht systematisch überwacht, 

• nicht aktiv kontrolliert, 

• meist nur anlassbezogen angewendet. 

Damit unterscheidet sie sich fundamental von anderen Ordnungsbereichen, in denen 

Kontrollen regelmäßig, risikoorientiert oder stichprobenartig erfolgen. Im Handwerksrecht 

dagegen gilt faktisch: 

Wer nicht angezeigt wird, bleibt unbehelligt. 

Diese Logik kehrt den Ordnungszweck ins Gegenteil. 

13.3 Ordnungswidrigkeiten ohne praktische Relevanz 

Besonders problematisch ist, dass die Handwerksordnung zwar Ordnungswidrigkeiten und 

Bußgelder vorsieht, diese jedoch nur selten zur Anwendung kommen. Dadurch verlieren sie 

ihre präventive Wirkung. 

Ein Ordnungsrecht, das nicht vollzogen wird, 
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• schreckt nicht ab, 

• setzt keine Standards, 

• schafft keine Gleichbehandlung. 

Es entsteht der Eindruck, dass Verstöße folgenlos bleiben – ein Signal, das im Markt stärker 

wirkt als jede gesetzliche Norm. 

13.4 Die paradoxe Rolle der Selbstverwaltung 

Handwerkskammern tragen die Handwerksordnung inhaltlich, organisatorisch und fachlich. 

Gleichzeitig sind sie rechtlich so ausgestaltet, dass sie: 

• keine eigenständige Marktaufsicht betreiben dürfen, 

• keine Kontrollrechte besitzen, 

• keine unmittelbaren Sanktionsmöglichkeiten haben. 

Damit wird die Selbstverwaltung in eine paradoxe Rolle gedrängt: 

Sie verwaltet Ordnung, ohne sie durchsetzen zu dürfen. 

Diese Konstruktion schwächt nicht nur die Kammern selbst, sondern untergräbt das Vertrauen 

der Betriebe in das gesamte System der Selbstverwaltung. 

13.5 Selektive Ordnung erzeugt Unordnung 

Wenn Ordnung nur selektiv greift, entsteht keine Teilordnung, sondern Unordnung. 

Rechtstreue Betriebe tragen Pflichten, Kosten und Risiken, während andere Marktteilnehmer 

faktisch außerhalb des Systems agieren können. 

Das Ergebnis ist: 

• Wettbewerbsverzerrung, 

• Frustration bei regelkonformen Betrieben, 

• Rückzug aus Ausbildung und Engagement, 

• Akzeptanzverlust für Kammern, Innungen und Regeln. 

Ein Ordnungsrecht, das nur die Ehrlichen bindet, verliert seine Legitimation. 

13.6 Symbolrecht als Gefahr für den Rechtsstaat 

Wird Recht dauerhaft nicht durchgesetzt, verändert sich seine Funktion. Es wird vom 

verbindlichen Rahmen zum Symbolrecht: Es signalisiert Werte, ohne sie durchzusetzen. 

Für den Rechtsstaat ist das gefährlich. Denn es entsteht eine Grauzone zwischen Legalität und 

Illegalität, in der: 

• Regeln verhandelbar erscheinen, 

• Durchsetzung vom Zufall abhängt, 

• Vertrauen in staatliche Ordnung schwindet. 

Im Bauhandwerk ist diese Entwicklung besonders kritisch, da hier Qualität, Sicherheit und 

Ausbildung unmittelbar betroffen sind. 

13.7 Zwischenfazit 



 

Seite 39 von 61 
 

Die Handwerksordnung leidet nicht an inhaltlicher Schwäche, sondern an fehlender 

Durchsetzung. Solange sie nicht wirksam vollzogen wird, bleibt sie ein Ordnungsrahmen ohne 

praktische Relevanz. 

Für eine funktionierende Marktordnung gilt daher: 

Recht, das nicht durchgesetzt wird, verliert seine ordnende Kraft – und schadet denen, die 

sich daran halten. 
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Kapitel 14 
Vergabe öffentlicher Aufträge an nicht zugelassene Betriebe 

Öffentliche Auftraggeber tragen eine besondere Verantwortung. Sie handeln nicht nur als 

Marktteilnehmer, sondern als staatliche Repräsentanten, die Recht setzen, Recht anwenden 

und Vorbild sein sollen. Gerade deshalb ist die Vergabepraxis öffentlicher Stellen im 

Bauhandwerk ein zentraler Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Handwerksordnung. 

14.1 Öffentliche Auftraggeber als Maßstab – nicht als Ausnahme 

Kommunen, Landkreise, Zweckverbände und öffentliche Einrichtungen vergeben jährlich Bau- 

und Handwerksleistungen in erheblichem Umfang. Dabei gelten für sie: 

• das Vergaberecht, 

• die Haushaltsgrundsätze, 

• die Bindung an geltendes Recht, insbesondere auch an die Handwerksordnung. 

Diese Bindung ist keine Formalie. Sie soll sicherstellen, dass öffentliche Mittel nur an 

Unternehmen fließen, die: 

• fachlich qualifiziert sind, 

• rechtlich zugelassen handeln, 

• Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Ausbildung tragen. 

14.2 Praxis: Vergabe trotz fehlender Zulassung 

In der Realität zeigt sich jedoch, dass öffentliche Aufträge immer wieder an Betriebe vergeben 

werden, die: 

• nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind, 

• für das ausgeschriebene Gewerk keine Zulassung besitzen, 

• handwerkliche Kernleistungen als „Dienstleistung“ deklarieren. 

Besonders häufig betrifft dies Konstellationen wie: 

• Hausmeisterservices mit erweitertem Leistungsumfang, 

• einfache Dienstleistungs- oder Montagefirmen, 

• Konstrukte mit wechselnden Subunternehmern. 

Diese Vergaben erfolgen nicht vereinzelt, sondern wiederholt und teilweise über Jahre hinweg. 

14.3 Der strukturelle Widerspruch 

Hier entsteht ein grundlegender Widerspruch: 

• Private Handwerksbetriebe werden bei Verstößen sanktioniert, 

• öffentliche Auftraggeber vergeben Aufträge, ohne die handwerksrechtliche Zulassung 

konsequent zu prüfen. 
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Damit entsteht faktisch eine Zweiklassigkeit der Rechtsanwendung. Ordnung gilt für die 

einen, während sie für andere durch organisatorische oder politische Bequemlichkeit 

relativiert wird. 

14.4 Vergaberecht ersetzt kein Handwerksrecht 

Häufig wird argumentiert, dass im Vergabeverfahren allein wirtschaftliche und 

vergaberechtliche Kriterien maßgeblich seien. Diese Sichtweise greift zu kurz. 

Das Vergaberecht regelt das Wie der Auswahl, nicht das Ob der Zulässigkeit. Die 

handwerksrechtliche Zulassung ist eine Voraussetzung, keine Option. Sie kann nicht durch 

Preis, Referenzen oder formale Angebotsunterlagen ersetzt werden. 

Wird diese Voraussetzung ignoriert, verliert die Vergabe ihre rechtliche und moralische 

Legitimation. 

14.5 Verantwortung der Verwaltung 

Öffentliche Verwaltungen verfügen über Fachämter, Rechtsabteilungen und 

Prüfmechanismen. Wenn dennoch Aufträge an nicht zugelassene Betriebe vergeben werden, 

liegt das Problem nicht im fehlenden Wissen, sondern im fehlenden Vollzug. 

Besonders problematisch ist dies dort, wo: 

• gleiche Verwaltungen Ordnungsaufgaben wahrnehmen, 

• Hinweise aus dem Handwerk ignoriert werden, 

• offensichtliche Verstöße folgenlos bleiben. 

Das beschädigt das Vertrauen in staatliches Handeln nachhaltig. 

14.6 Signalwirkung für den Markt 

Die Vergabepraxis öffentlicher Auftraggeber wirkt weit über den einzelnen Auftrag hinaus. Sie 

setzt Standards: 

• für private Auftraggeber, 

• für Marktteilnehmer, 

• für Nachwuchs und Ausbildung. 

Wenn öffentliche Stellen handwerksrechtliche Vorgaben relativieren, senden sie das Signal, 

dass Qualifikation und Ordnung verhandelbar sind. Dies untergräbt die Akzeptanz der 

Handwerksordnung im gesamten Markt. 

14.7 Zwischenfazit 

Die Vergabe öffentlicher Aufträge an nicht zugelassene Betriebe ist kein Bagatellproblem, 

sondern ein ordnungspolitischer Bruch. Sie schwächt rechtstreue Betriebe, verzerrt den 

Wettbewerb und beschädigt die Glaubwürdigkeit staatlichen Handelns. 

Für eine funktionierende Ordnung gilt daher: 

Der Staat darf sich nicht selbst von den Regeln ausnehmen, die er von anderen einfordert. 
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Kapitel 15 
Die Handwerksordnung als Bundesrecht – Bindungswirkung für 

öffentliche Auftraggeber 

Die Handwerksordnung ist Bundesrecht. Sie wurde vom Bundesgesetzgeber erlassen und gilt 

unmittelbar und einheitlich im gesamten Bundesgebiet. Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich 

auf alle Marktteilnehmer, die handwerkliche Leistungen erbringen oder in Anspruch nehmen – 

unabhängig davon, ob es sich um private oder öffentliche Auftraggeber handelt. 

Diese Klarstellung ist notwendig, weil sich in der praktischen Anwendung zunehmend der 

Eindruck verfestigt hat, die Handwerksordnung sei ein nachrangiges Regelwerk oder eine 

bloße Verwaltungsvorschrift. Das ist rechtlich unzutreffend und ordnungspolitisch folgenreich. 

15.1 Bundesrecht mit einheitlichem Geltungsanspruch 

Die Handwerksordnung regelt: 

• den Zugang zu zulassungspflichtigen Handwerken, 

• die Eintragung in die Handwerksrolle, 

• Qualifikationsanforderungen, 

• Ordnungswidrigkeiten und Sanktionen, 

• die Struktur der handwerklichen Selbstverwaltung. 

Als Bundesgesetz entfaltet sie unmittelbare Rechtswirkung. Weder Länder noch Kommunen 

können ihren Geltungsanspruch einschränken, relativieren oder durch eigene 

Verwaltungspraxis ersetzen. Die Handwerksordnung ist kein Landesrecht, kein Satzungsrecht 

und kein Ermessensinstrument, sondern verbindliches Bundesrecht. 

15.2 Vollzug durch die Länder – keine Relativierung des Rechts 

Richtig ist, dass die Handwerksordnung im Rahmen der föderalen Ordnung durch die Länder 

vollzogen wird. Die Länder führen die Aufsicht über die Handwerkskammern, bestimmen 

zuständige Behörden und organisieren die Verwaltung. 

Dieser Vollzugsföderalismus ändert jedoch nichts am normativen Gehalt des Bundesrechts. 

Unterschiede im Verwaltungsvollzug begründen keinen unterschiedlichen Rechtsstatus. Wo 

die Handwerksordnung nicht angewendet oder nicht durchgesetzt wird, liegt kein rechtlicher 

Graubereich vor, sondern ein Vollzugsdefizit. 

15.3 Bindung öffentlicher Auftraggeber an die Handwerksordnung 

Öffentliche Auftraggeber – Kommunen, Landkreise, Zweckverbände und sonstige öffentliche 

Einrichtungen – sind an Gesetz und Recht gebunden. Diese Bindung umfasst ausdrücklich auch 

die Handwerksordnung. 

Daraus folgt: 

• Öffentliche Auftraggeber dürfen handwerkliche Leistungen nur an Betriebe vergeben, 

die zur Ausübung dieser Leistungen berechtigt sind. 

• Die Eintragung in die Handwerksrolle ist keine optionale Eignungsvoraussetzung, 

sondern eine zwingende rechtliche Voraussetzung. 
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• Wirtschaftlichkeit, Preis oder formale Vollständigkeit eines Angebots können eine 

fehlende handwerksrechtliche Zulassung nicht ersetzen. 

Das Vergaberecht regelt das Verfahren der Auswahl geeigneter Anbieter. Es hebt materielle 

Zulassungsvoraussetzungen des Wirtschaftsrechts nicht auf. Die Handwerksordnung steht 

dem Vergaberecht nicht nachgeordnet, sondern ist ihm vorgelagert. 

15.4 Verwaltungspraxis als Quelle ordnungspolitischer Verzerrung 

In der praktischen Vergabe öffentlicher Aufträge wird diese Rechtslage jedoch häufig nicht 

konsequent umgesetzt. Handwerksrechtliche Zulassungen werden: 

• nicht systematisch geprüft, 

• als bloße Formalie behandelt, 

• durch andere Kriterien verdrängt. 

Diese Verwaltungspraxis führt zu einer faktischen Relativierung des Bundesrechts. Sie erzeugt 

den Eindruck, dass die Handwerksordnung verhandelbar sei oder nur für private 

Marktteilnehmer gelte. Damit wird das Vertrauen in die Gleichheit der Rechtsanwendung 

untergraben. 

15.5 Folgen für Wettbewerb, Ordnung und Akzeptanz 

Die selektive Anwendung der Handwerksordnung hat weitreichende Folgen: 

• Rechtstreue Betriebe geraten in Wettbewerbsnachteile. 

• Qualifikation und Ausbildung verlieren an Bedeutung. 

• Die Bereitschaft, sich an Ordnungssysteme zu binden, sinkt. 

• Die handwerkliche Selbstverwaltung verliert an Legitimation. 

Ein Ordnungsrahmen, der nur für diejenigen gilt, die sich freiwillig daran halten, erfüllt seine 

Schutzfunktion nicht mehr. 

15.6 Zwischenfazit 

Die Handwerksordnung ist Bundesrecht und bindet auch öffentliche Auftraggeber 

uneingeschränkt. Ihre Nichtbeachtung im Verwaltungsvollzug stellt keinen Auslegungsfehler, 

sondern ein strukturelles Ordnungsproblem dar. 

Für eine funktionierende Marktordnung gilt daher: 

Bundesrecht entfaltet nur dann Wirkung, wenn es im Vollzug konsequent und gleichmäßig 

angewendet wird – auch und gerade durch den Staat selbst. 
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Kapitel 16 
Widerrufsrecht im Handwerk – Konsumrecht trifft individuelle Leistung 

Das Widerrufsrecht ist ein zentrales Instrument des Verbraucherschutzes. Es soll Verbraucher 

vor übereilten Entscheidungen im Fernabsatz und bei Haustürgeschäften schützen. In seiner 

heutigen Ausgestaltung trifft dieses Instrument jedoch in weiten Teilen auf eine 

Lebenswirklichkeit, für die es nicht geschaffen wurde: die individuell geplante, kalkulierte und 

zeitnah ausgeführte Handwerksleistung. 

Gerade im Bauhandwerk führt diese Kollision von Konsumrecht und Leistungsrealität zu 

erheblichen Rechtsunsicherheiten und wirtschaftlichen Risiken für rechtstreue Betriebe. 

16.1 Ursprung und Ziel des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht ist historisch auf standardisierte Massengeschäfte ausgerichtet: 

• Kauf von Waren, 

• Onlinehandel, 

• Telefon- und Haustürgeschäfte, 

• Dienstleistungen mit geringem Vorbereitungsaufwand. 

In diesen Konstellationen ist ein Widerruf regelmäßig folgenarm. Ware wird zurückgesendet, 

Leistungen wurden noch nicht oder nur geringfügig erbracht. Dieses Modell passt jedoch nicht 

auf handwerkliche Leistungen, die von Beginn an individuell, projektbezogen und dispositiv 

sind. 

16.2 Die Realität handwerklicher Leistungen 

Handwerksleistungen – insbesondere im Bauhandwerk – unterscheiden sich grundlegend von 

Konsumgütern: 

• Angebote werden objektspezifisch kalkuliert, 

• Material wird disponiert oder bestellt, 

• Kapazitäten werden verbindlich eingeplant, 

• Folgeaufträge werden zurückgestellt. 

Bereits mit der Annahme eines Angebots entstehen für den Handwerksbetrieb konkrete 

wirtschaftliche Bindungen. Diese Realität wird vom geltenden Widerrufsrecht nur 

unzureichend abgebildet. 

16.3 Formale Belehrung schlägt tatsächliche Leistung 

In der praktischen Anwendung führt das Widerrufsrecht zu einer paradoxen Situation: 

Nicht die Qualität oder Korrektheit der Leistung entscheidet über Vergütung und Bestand des 

Vertrags, sondern die formale Richtigkeit der Widerrufsbelehrung. 

Formfehler, unklare Formulierungen oder Fristprobleme können dazu führen, dass: 

• bereits erbrachte Leistungen in Frage gestellt werden, 
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• Vergütungsansprüche entfallen oder bestritten werden, 

• erhebliche Rechtsunsicherheit entsteht. 

Damit wird ein formales Verbraucherschutzinstrument zu einem wirtschaftlichen 

Risikofaktor, der in keinem angemessenen Verhältnis zur Schutzbedürftigkeit steht. 

16.4 Missbrauchspotenzial und strategischer Widerruf 

In der Praxis zeigt sich zunehmend, dass das Widerrufsrecht nicht nur schützend, sondern auch 

strategisch eingesetzt wird: 

• nachträgliche Preisverhandlungen, 

• Rücktritt nach Streitigkeiten, 

• Druckmittel bei Mängeldiskussionen. 

Diese Nutzung widerspricht dem ursprünglichen Zweck des Widerrufsrechts und führt zu 

einer Verschiebung des Machtgefüges zulasten der Handwerksbetriebe. 

16.5 Notdienste und Sofortleistungen als Sonderfall 

Besonders problematisch ist die Anwendung des Widerrufsrechts bei: 

• Notdiensten, 

• zeitkritischen Reparaturen, 

• sofort erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. 

Auch hier bestehen zwar gesetzliche Ausnahmen, sie sind jedoch eng gefasst, komplex 

formuliert und in der Praxis schwer handhabbar. Das führt dazu, dass selbst in offensichtlichen 

Eilfällen Rechtsunsicherheit besteht – ein Zustand, der weder Verbrauchern noch Betrieben 

dient. 

16.6 Ordnungsrechtlicher Zielkonflikt 

Das Widerrufsrecht verfolgt den Schutz des Verbrauchers. Das Handwerksrecht verfolgt die 

Sicherung von Qualität, Verantwortung und Leistungsfähigkeit. In der derzeitigen 

Ausgestaltung geraten beide Ziele in Konflikt. 

Ein Verbraucherschutz, der: 

• individuelle Leistungen entwertet, 

• Vertragstreue untergräbt, 

• Existenzrisiken für rechtstreue Betriebe schafft, 

verfehlt seinen ordnungspolitischen Zweck. 

16.7 Reformbedarf: Differenzierung statt Abschaffung 

Das Ziel kann nicht die Abschaffung des Widerrufsrechts sein. Notwendig ist eine 

differenzierte Anwendung, die der handwerklichen Realität Rechnung trägt. 

Reformbedürftig sind insbesondere: 
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• der automatische Fortbestand des Widerrufsrechts nach Angebotsannahme bei 

individuell kalkulierten Leistungen, 

• die Gleichbehandlung von Konsumgütern und Handwerksleistungen, 

• die Überbetonung formaler Belehrungspflichten gegenüber tatsächlicher 

Leistungserbringung. 

16.8 Zwischenfazit 

Das geltende Widerrufsrecht ist für standardisierte Konsumgeschäfte geeignet, für 

individuelle Handwerksleistungen jedoch nur eingeschränkt praktikabel. In seiner aktuellen 

Form gefährdet es Vertragstreue, Planungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität 

rechtstreuer Betriebe. 

Für eine ausgewogene Ordnung gilt daher: 

Verbraucherschutz muss die Realität individueller Leistungen berücksichtigen – sonst wird 

er selbst zur Quelle von Ungerechtigkeit. 
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Kapitel 17 
Widerrufsbelehrung, Fristen und Praxisfallen im Handwerksalltag 

Während das Widerrufsrecht selbst bereits erhebliche Spannungen zur handwerklichen 

Realität erzeugt, verschärfen sich diese Probleme durch die konkrete Ausgestaltung der 

Widerrufsbelehrung und der Fristenregelungen. In der praktischen Anwendung entsteht ein 

Regelungsgeflecht, das selbst für sorgfältig arbeitende Betriebe kaum noch fehlerfrei 

beherrschbar ist. 

17.1 Formale Anforderungen als Haftungsfalle 

Die Wirksamkeit des Widerrufsrechts hängt nicht primär von der Schutzbedürftigkeit des 

Verbrauchers ab, sondern von der formalen Korrektheit der Belehrung. Bereits geringfügige 

Abweichungen können dazu führen, dass: 

• Widerrufsfristen nicht zu laufen beginnen, 

• Verträge nachträglich widerrufen werden können, 

• Vergütungsansprüche in Frage gestellt werden. 

In der Praxis bedeutet dies: 

Nicht die erbrachte Leistung entscheidet, sondern das Dokument. 

Diese Verschiebung von Leistungs- zu Formgerechtigkeit steht im Widerspruch zum 

handwerklichen Selbstverständnis von Verantwortung und Qualität. 

17.2 Komplexität der Belehrungspflichten 

Widerrufsbelehrungen müssen: 

• situationsabhängig angepasst werden, 

• zwischen Fernabsatz, Außergeschäftsraumvertrag und Vor-Ort-Beauftragung 

unterscheiden, 

• Sonderfälle wie Notdienste oder Sofortleistungen berücksichtigen. 

Für kleine und mittlere Handwerksbetriebe bedeutet dies einen erheblichen organisatorischen 

Aufwand. Fehler entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Überkomplexität. Gerade 

Betriebe ohne eigene Rechtsabteilung sind hier strukturell benachteiligt. 

17.3 Beginn und Ende der Widerrufsfrist – rechtlich klar, praktisch unklar 

Zwar ist gesetzlich geregelt, wann Widerrufsfristen beginnen. In der Praxis bleibt jedoch häufig 

unklar: 

• ob alle Pflichtinformationen vollständig erteilt wurden, 

• ob eine Erklärung rechtlich als „ausdrückliches Verlangen“ gilt, 

• ob eine Leistung als vollständig erbracht anzusehen ist. 
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Diese Unklarheiten führen dazu, dass Fristen nachträglich neu bewertet werden – häufig erst 

im Streitfall. Für Betriebe entsteht dadurch eine permanente Unsicherheit, die verlässliche 

Planung erschwert. 

17.4 Beginn der Leistung innerhalb der Widerrufsfrist 

Ein besonders praxisrelevanter Fall ist der Leistungsbeginn innerhalb der Widerrufsfrist. In 

vielen handwerklichen Konstellationen ist ein sofortiger oder zeitnaher Beginn notwendig oder 

zumindest wirtschaftlich geboten. 

Hier treffen mehrere Risiken zusammen: 

• unzureichend dokumentiertes Verlangen des Kunden, 

• fehlende oder missverstandene Erlöschenshinweise, 

• Streit über Wertersatz. 

Selbst bei einvernehmlichem Vorgehen kann der Handwerksbetrieb später in Beweisnot 

geraten. 

17.5 Notdienste, Eilaufträge und Alltagspraxis 

Gerade bei Notdiensten oder kurzfristigen Reparaturen zeigt sich die Praxisferne der 

Regelungen besonders deutlich. Kunden erwarten sofortige Hilfe, Betriebe handeln im 

Interesse der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit – und bewegen sich gleichzeitig in einem 

rechtlichen Minenfeld. 

Die gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen sind: 

• eng gefasst, 

• juristisch komplex, 

• im Alltag kaum sauber dokumentierbar. 

Das führt zu einem paradoxen Ergebnis: 

Je verantwortungsvoller und schneller ein Betrieb handelt, desto höher wird sein rechtliches 

Risiko. 

17.6 Beweislast zulasten der Betriebe 

In Streitfällen liegt die Beweislast regelmäßig beim Handwerksbetrieb: 

• für ordnungsgemäße Belehrung, 

• für den Beginn der Frist, 

• für das ausdrückliche Verlangen des Kunden, 

• für den Umfang der erbrachten Leistung. 

Diese Beweislastverteilung berücksichtigt nicht die asymmetrischen Rahmenbedingungen im 

Handwerk, in dem Aufträge häufig kurzfristig, vor Ort und unter Zeitdruck erteilt werden. 

17.7 Systemische Folgen für den Markt 

Die beschriebenen Praxisfallen haben spürbare Auswirkungen: 

• Betriebe verzichten auf kurzfristige Aufträge, 
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• Notdienste werden eingeschränkt oder verteuert, 

• Vertragsabschlüsse werden verzögert, 

• Vertrauen zwischen Kunde und Handwerker wird belastet. 

Ein Verbraucherschutzrecht, das diese Effekte erzeugt, gefährdet nicht nur Betriebe, sondern 

auch die Versorgungssicherheit. 

17.8 Zwischenfazit 

Die Widerrufsbelehrung und die damit verbundenen Fristenregelungen stellen für das 

Handwerk eine erhebliche Praxisfalle dar. Sie verschieben das Risiko einseitig auf die Betriebe 

und entkoppeln rechtliche Bewertung von tatsächlicher Leistung. 

Für eine ausgewogene Ordnung gilt daher: 

Rechtsklarheit und Praktikabilität müssen Vorrang vor formaler Perfektion haben. 
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Kapitel 18 
Reformbedarf: Widerrufsrecht bei individueller Angebotsannahme 

Die bisherigen Kapitel zeigen, dass das Widerrufsrecht in seiner heutigen Ausgestaltung im 

Handwerk zu erheblichen Fehlsteuerungen führt. Diese Fehlsteuerungen resultieren nicht aus 

dem Grundgedanken des Verbraucherschutzes, sondern aus der undifferenzierten 

Übertragung eines konsumrechtlichen Instruments auf individuelle Leistungsbeziehungen. 

Der Reformbedarf liegt daher nicht in der Abschaffung des Widerrufsrechts, sondern in seiner 

sachgerechten Begrenzung. 

18.1 Der entscheidende Unterschied: Angebot ≠ Produkt 

Ein zentrales Missverständnis des geltenden Rechts liegt in der Gleichsetzung von: 

• standardisierten Konsumgütern 

mit 

• individuell kalkulierten Handwerksleistungen. 

Ein handwerkliches Angebot ist kein vorgefertigtes Produkt. Es entsteht: 

• objektbezogen, 

• auf Grundlage konkreter Gegebenheiten, 

• unter Berücksichtigung von Zeit, Material, Personal und Haftung. 

Mit der Annahme eines solchen Angebots tritt nicht nur ein Vertrag zustande, sondern es 

werden wirtschaftliche Dispositionen ausgelöst, die nicht reversibel sind. 

18.2 Angebotsannahme als bewusste Entscheidung 

Die Annahme eines handwerklichen Angebots ist regelmäßig: 

• nicht spontan, 

• nicht überraschend, 

• nicht informationsarm. 

Sie erfolgt nach: 

• Ortsbesichtigung, 

• Beratung, 

• Kalkulation, 

• oft mehreren Gesprächen. 

Der typische Schutzgedanke des Widerrufsrechts – die Korrektur einer übereilten 

Entscheidung – greift hier nur eingeschränkt. Die Angebotsannahme ist vielmehr Ausdruck 

einer bewussten vertraglichen Entscheidung. 

18.3 Vertragstreue als ordnungspolitisches Prinzip 
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Vertragstreue ist ein Grundpfeiler funktionierender Märkte. Sie setzt voraus, dass beide Seiten 

darauf vertrauen können, dass eine getroffene Vereinbarung Bestand hat. 

Ein Widerrufsrecht, das auch nach Angebotsannahme und dispositivem Handeln des 

Handwerksbetriebs uneingeschränkt fortbesteht, untergräbt dieses Vertrauen. Es verschiebt 

das wirtschaftliche Risiko einseitig auf den Leistungserbringer. 

Ordnungspolitisch entsteht dadurch ein Ungleichgewicht: 

• Der Verbraucher behält maximale Flexibilität, 

• der Handwerksbetrieb trägt maximale Bindung. 

18.4 Differenzierung nach Art der Leistung 

Ein sachgerechter Reformansatz muss differenzieren: 

• zwischen standardisierten Dienstleistungen ohne Vorbereitungsaufwand, 

• und individuell kalkulierten, projektbezogenen Handwerksleistungen. 

Für letztere sollte gelten: 

• Mit Annahme des Angebots entfällt das Widerrufsrecht, 

• sofern die Leistung individuell geplant ist und wirtschaftliche Dispositionen auslöst. 

Damit wird nicht der Verbraucherschutz abgeschafft, sondern an die Realität der Leistung 

angepasst. 

18.5 Schutz vor Missbrauch statt Schutz vor Entscheidung 

Ein reformiertes Widerrufsrecht sollte seinen Fokus verlagern: 

• weg vom pauschalen Rücktrittsrecht, 

• hin zum Schutz vor Täuschung, Überrumpelung oder Informationsmangel. 

Diese Schutzmechanismen lassen sich gezielt über: 

• Transparenzpflichten, 

• Dokumentation der Beratung, 

• klare Angebotsdarstellung 

erreichen, ohne die Vertragstreue zu unterminieren. 

18.6 Auswirkungen auf Praxis und Markt 

Eine solche Reform hätte positive Effekte: 

• mehr Planungssicherheit für Betriebe, 

• höhere Bereitschaft zu kurzfristigen Leistungen, 

• weniger Streitigkeiten, 

• fairere Risikoverteilung. 

Gleichzeitig bliebe der Verbraucherschutz dort erhalten, wo er tatsächlich erforderlich ist. 

18.7 Zwischenfazit 
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Das Widerrufsrecht in seiner jetzigen Form wird der Realität individueller 

Handwerksleistungen nicht gerecht. Der Reformbedarf liegt in einer klaren Differenzierung 

nach Art der Leistung und Zeitpunkt der Bindung. 

Für eine ausgewogene Ordnung gilt daher: 

Wer ein individuell kalkuliertes handwerkliches Angebot bewusst annimmt, muss sich auf die 

Verbindlichkeit dieser Entscheidung verlassen können – ebenso wie der Handwerksbetrieb. 
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Kapitel 19 
Schlichtungsverfahren im Handwerk – freiwillig, gut gemeint, aber 

wirkungslos? 

Das Handwerk verfügt mit den Schlichtungsstellen der Handwerkskammern über ein 

Instrument, das grundsätzlich geeignet wäre, Konflikte zwischen Betrieben und Auftraggebern 

sachlich, fachlich fundiert und außergerichtlich zu lösen. In der Praxis bleibt dieses Instrument 

jedoch deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. 

Der Grund dafür liegt nicht in mangelnder Kompetenz, sondern in der fehlenden 

Verbindlichkeit. 

19.1 Sinn und Zweck handwerklicher Schlichtung 

Schlichtungsverfahren im Handwerk verfolgen einen klaren Zweck: 

• schnelle Konfliktlösung, 

• Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren, 

• fachlich qualifizierte Bewertung handwerklicher Leistungen, 

• Erhalt der Geschäftsbeziehung, soweit möglich. 

Sie sind niedrigschwellig angelegt, kostenarm und praxisnah. Damit entsprechen sie genau den 

Bedürfnissen des Bau- und Ausbauhandwerks, in dem Streitigkeiten häufig technisch geprägt 

und zeitkritisch sind. 

19.2 Fachkompetenz ohne Durchsetzungskraft 

Schlichtungsstellen der Handwerkskammern sind in der Regel mit: 

• erfahrenen Handwerksmeistern, 

• technischen Sachverständigen, 

• juristisch geschulten Mitarbeitenden 

besetzt. 

Die fachliche Qualität der Bewertungen ist hoch. Dennoch haben die Ergebnisse häufig keine 

nachhaltige Wirkung, weil: 

• die Teilnahme freiwillig ist, 

• Empfehlungen nicht bindend sind, 

• jede Partei jederzeit den Weg vor Gericht wählen kann. 

Damit wird das Verfahren auf eine unverbindliche Beratung reduziert – unabhängig von seiner 

fachlichen Qualität. 

19.3 Strategische Verweigerung als Praxisproblem 

In der Praxis zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: 
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• Die wirtschaftlich stärkere oder taktisch besser beratene Partei verweigert die 

Teilnahme, 

• oder nutzt das Schlichtungsverfahren lediglich zur Verzögerung. 

Besonders problematisch ist dies, wenn Auftraggeber: 

• parallel mit Widerruf oder rechtlichen Schritten drohen, 

• oder Schlichtungsergebnisse ignorieren, weil sie keine Bindungswirkung entfalten. 

Für Handwerksbetriebe entsteht so der Eindruck, dass Schlichtung Zeit kostet, aber keine 

Rechtssicherheit schafft. 

19.4 Ungleichgewicht zwischen Fachlichkeit und Juristerei 

Ein weiterer struktureller Nachteil liegt im Verhältnis von handwerklicher Fachlichkeit und 

juristischer Bewertung. Während Schlichtungsstellen technische Zusammenhänge 

nachvollziehbar darstellen können, werden diese Erkenntnisse in späteren gerichtlichen 

Verfahren häufig: 

• relativiert, 

• überlagert, 

• oder durch rein formale Argumente verdrängt. 

Damit verliert das Verfahren seine eigentliche Stärke: die praxisnahe Bewertung 

handwerklicher Leistung. 

19.5 Auswirkungen auf Akzeptanz und Nutzung 

Die fehlende Verbindlichkeit führt dazu, dass: 

• Betriebe Schlichtungsverfahren zunehmend meiden, 

• Vertrauen in die Wirksamkeit der Selbstverwaltung sinkt, 

• Konflikte frühzeitig eskalieren. 

Ein Instrument, das eigentlich entlasten soll, wird so an den Rand gedrängt. 

19.6 Reformansatz: Verbindlichkeit als Schlüssel 

Die Schwäche der Schlichtungsverfahren liegt nicht im Konzept, sondern in ihrer rechtlichen 

Ausgestaltung. Denkbar und erforderlich wären: 

• verbindliche Schlichtungsverfahren vor Klageerhebung, 

• klare Fristen, 

• Anerkennung der Schlichtungsergebnisse als qualifizierte Entscheidungsgrundlage, 

• stärkere Verzahnung mit gerichtlichen Verfahren. 

Ein solches Modell würde: 

• Gerichte entlasten, 

• Konflikte beschleunigen, 
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• Fachlichkeit stärken, 

• Vertrauen in die Selbstverwaltung erhöhen. 

19.7 Zwischenfazit 

Schlichtungsverfahren im Handwerk sind fachlich sinnvoll, strukturell vorhanden, aber 

rechtlich zu schwach ausgestaltet. Ihre Freiwilligkeit führt dazu, dass sie im Ernstfall 

wirkungslos bleiben. 

Für eine funktionierende Ordnung gilt daher: 

Konfliktlösung braucht nicht nur Fachlichkeit, sondern auch Verbindlichkeit. 
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Kapitel 20 
Schutz des Handwerks durch klare Ordnung – Zusammenführung und 

Handlungsauftrag 

Die vorangegangenen Kapitel zeigen ein einheitliches Bild: 

Das deutsche Handwerk – insbesondere das Bauhandwerk – leidet nicht an mangelnder 

Leistungsfähigkeit, nicht an fehlendem Engagement und nicht an unzureichender Qualifikation. 

Es leidet an einer zunehmenden Entkopplung von Recht, Vollzug und Realität. 

Diese Entkopplung gefährdet nicht nur einzelne Betriebe, sondern die Struktur des 

Handwerks insgesamt. 

20.1 Ordnung ist keine Bremse, sondern Voraussetzung 

Ordnung wird im politischen Diskurs häufig als Hemmnis wahrgenommen. Für das Handwerk 

gilt das Gegenteil. Klare Regeln sind Voraussetzung dafür, dass: 

• Qualität gesichert wird, 

• fairer Wettbewerb entsteht, 

• Ausbildung attraktiv bleibt, 

• regionale Wertschöpfung erhalten wird. 

Wo Ordnung nicht konsequent angewendet wird, entsteht kein freier Markt, sondern ein 

Verdrängungswettbewerb zulasten derjenigen, die Verantwortung übernehmen. 

20.2 Schutz der Rechtstreuen statt Toleranz der Regelumgehung 

Ein zentrales Ergebnis dieser Analyse ist die Erkenntnis, dass das bestehende Regelwerk 

grundsätzlich geeignet ist – es wird jedoch nicht gleichmäßig angewendet. Die Leidtragenden 

sind die rechtstreuen Betriebe: 

• ausbildende Unternehmen, 

• regional verankerte Betriebe, 

• Meisterbetriebe mit Verantwortung für Qualität und Sicherheit. 

Schutz des Handwerks bedeutet daher nicht Deregulierung, sondern Schutz vor 

Regelumgehung. 

20.3 Klarer Vollzug statt neuer Gesetze 

In nahezu allen behandelten Themenfeldern zeigt sich: 

• Es fehlt nicht an Normen, 

• sondern an Durchsetzung, 

• an Zuständigkeitsklarheit, 

• an politischer Priorisierung. 

Der Handlungsbedarf liegt daher nicht primär im Erlass neuer Gesetze, sondern in: 
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• klarer Zuständigkeitszuweisung, 

• konsequenter Anwendung bestehenden Rechts, 

• verbindlicher Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen. 

20.4 Selbstverwaltung stärken statt entwerten 

Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften sind keine Relikte vergangener 

Zeiten. Sie sind tragende Säulen der handwerklichen Ordnung. Ihre Rolle muss jedoch gestärkt 

werden: 

• durch echte Mitwirkung am Vollzug, 

• durch verbindliche Schlichtungsverfahren, 

• durch Anerkennung fachlicher Kompetenz. 

Eine Selbstverwaltung ohne Wirkung verliert Akzeptanz. Eine gestärkte Selbstverwaltung 

entlastet Staat und Gerichte gleichermaßen. 

20.5 Bildung, Ordnung und Markt zusammendenken 

Nachwuchsförderung, Berufsorientierung, Marktordnung und Verbraucherschutz dürfen nicht 

isoliert betrachtet werden. Sie greifen ineinander. Fehlsteuerungen in einem Bereich wirken 

unmittelbar auf die anderen. 

Ein zukunftsfähiges Handwerk braucht: 

• frühe handwerkliche Orientierung, 

• Durchlässigkeit zwischen Bildung und Praxis, 

• faire Marktbedingungen, 

• verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen. 

20.6 Verantwortung des Staates als Auftraggeber 

Der Staat trägt eine besondere Verantwortung – nicht nur als Gesetzgeber, sondern auch als 

Auftraggeber. Wo öffentliche Stellen selbst geltendes Recht relativieren, wird Ordnung 

unglaubwürdig. 

Der Staat muss Vorbild sein: 

• bei der Anwendung der Handwerksordnung, 

• bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, 

• bei der Durchsetzung bestehender Regeln. 

20.7 Handlungsauftrag 

Aus dieser Analyse ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag: 

• Bundesrecht muss bundesweit wirksam werden, 

• Vollzugsdefizite müssen benannt und behoben werden, 

• das Handwerk muss vor struktureller Benachteiligung geschützt werden, 
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• Verantwortung darf nicht einseitig auf die Betriebe verlagert werden. 

Dies erfordert politischen Willen, institutionelle Klarheit und die Bereitschaft, bestehende 

Strukturen ernst zu nehmen. 

20.8 Schlussgedanke 

Das Handwerk ist kein Auslaufmodell. Es ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Wer 

Wohnraum schaffen, Infrastruktur erhalten und Transformation gestalten will, braucht ein 

starkes, geordnetes Handwerk. 

Dafür braucht es keine neuen Versprechen – sondern klare Ordnung, konsequenten Vollzug 

und echten Respekt vor der Leistung der Betriebe. 
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Kapitel 21 
Forderungsliste – Ordnung, Schutz und Zukunft des Handwerks 

Aus der vorangegangenen Analyse ergeben sich klare, umsetzbare Forderungen an 

Gesetzgeber, Verwaltung und handwerkliche Selbstverwaltung. Ziel ist nicht eine Ausweitung 

der Regulierung, sondern die Wiederherstellung von Rechtsklarheit, Fairness und 

Verlässlichkeit. 

I. Ordnung und Vollzug des Handwerksrechts 

1. Konsequente Durchsetzung der Handwerksordnung 

Die Handwerksordnung als Bundesrecht ist bundesweit einheitlich und konsequent 

anzuwenden. Vollzugsdefizite dürfen nicht länger hingenommen werden. 

2. Klare Zuständigkeiten im Vollzug 

Die Zuständigkeiten von Zollverwaltung (FKS), Ordnungsämtern und Handwerkskammern 

müssen klar definiert und verzahnt werden, sodass handwerksrechtliche Verstöße nicht 

zwischen Behördenzuständigkeiten verloren gehen. 

3. Aktive Marktaufsicht für zulassungspflichtige Gewerke 

Es bedarf einer systematischen, risikoorientierten Marktüberwachung zur Einhaltung der 

Eintragungspflicht nach der Handwerksordnung – nicht nur anlassbezogen nach Anzeigen. 

4. Wirksame Sanktionierung von Verstößen 

Ordnungswidrigkeiten nach der Handwerksordnung müssen tatsächlich verfolgt und 

sanktioniert werden, um ihre präventive Wirkung zu entfalten. 

II. Öffentliche Auftraggeber und Vorbildfunktion des Staates 

5. Verbindliche Prüfung der handwerksrechtlichen Zulassung bei Vergaben 

Öffentliche Auftraggeber dürfen handwerkliche Leistungen ausschließlich an Betriebe 

vergeben, die für das jeweilige Gewerk handwerksrechtlich zugelassen sind. 

6. Keine Relativierung von Bundesrecht durch Verwaltungspraxis 

Vergaberecht darf die Handwerksordnung nicht verdrängen. Handwerksrechtliche Zulassung 

ist zwingende Eignungsvoraussetzung. 

7. Klare Haftungs- und Verantwortungsregeln für öffentliche Stellen 

Verstöße gegen die Handwerksordnung bei öffentlichen Vergaben müssen rechtliche und 

organisatorische Konsequenzen nach sich ziehen. 

III. Arbeitskräftevermittlung, Arbeitnehmerüberlassung und 

Marktordnung 

8. Klare Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung 

Rechtssicherheit für Betriebe durch klare Positivkriterien und verbindliche Vorabprüfungen. 



 

Seite 60 von 61 
 

9. Eindämmung von Grauzonenmodellen in der Arbeitskräftevermittlung 

Intransparente Vermittlungsstrukturen sind ordnungspolitisch zu unterbinden, um faire 

Wettbewerbsbedingungen zu sichern. 

10. Schutz vor strukturellem Arbeitskraftmissbrauch 

Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen sind so auszurichten, dass Ausbeutung verhindert 

und rechtstreue Betriebe geschützt werden. 

IV. Widerrufsrecht und Vertragsklarheit im Handwerk 

11. Differenzierung des Widerrufsrechts nach Leistungsart 

Individuell kalkulierte, projektbezogene Handwerksleistungen dürfen nicht wie standardisierte 

Konsumgüter behandelt werden. 

12. Wegfall des Widerrufsrechts bei individueller Angebotsannahme 

Mit bewusster Annahme eines individuell kalkulierten Angebots soll das Widerrufsrecht 

entfallen. 

13. Rechtssichere Sonderregelungen für Notdienste und Eilaufträge 

Handwerksbetriebe müssen bei zeitkritischen Einsätzen ohne unverhältnismäßige rechtliche 

Risiken handeln können. 

14. Reduktion formaler Belehrungspflichten zugunsten materieller Vertragstreue 

Formfehler dürfen nicht über die tatsächlich erbrachte Leistung gestellt werden. 

V. Schlichtung, Selbstverwaltung und Rechtssicherheit 

15. Verbindliche Schlichtungsverfahren vor Klageerhebung 

Handwerkliche Schlichtungsstellen sollen verpflichtend vorgeschaltet werden, um fachliche 

Konfliktlösung zu stärken. 

16. Stärkung der handwerklichen Selbstverwaltung 

Handwerkskammern und Innungen sind als ordnungspolitische Akteure zu stärken, nicht auf 

Verwaltungsfunktionen zu reduzieren. 

VI. Bildung, Nachwuchs und Zukunftssicherung 

17. Verbindliche handwerkliche Orientierung ab der Grundschule 

Praktische Erfahrung muss frühzeitig Teil allgemeiner Bildung werden. 

18. Einbeziehung aller Schulformen, insbesondere Gymnasien 

Handwerkliche Bildung darf nicht schulformspezifisch ausgegrenzt werden. 

19. Förderung von Bildungswegen „Abitur + Ausbildung“ 

Durchlässige Bildungsmodelle sind aktiv zu stärken und sichtbar zu machen. 

20. Institutionell getragene Nachwuchsarbeit statt Einzelengagement 

Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung müssen strukturell organisiert und dauerhaft 

abgesichert werden. 
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Schlussforderung 

21. Schutz des Handwerks als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Ein starkes Handwerk erfordert klare Ordnung, konsequenten Vollzug und politischen Willen. 

Wer mehr bauen, sanieren und transformieren will, muss zuerst die strukturellen Grundlagen 

des Handwerks sichern. 
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